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22. Annaberger Modenacht am Samstag, den 11. Mai 2024

Selbstverständlich darf auch das leibliche Wohl 
nicht zu kurz kommen: 

Die 22. Annaberger Modenacht verspricht er-
neut ein unvergessliches Erlebnis für Mode- 
und Unterhaltungsliebhaber sowie für Jung 
und Alt gleichermaßen zu werden.

In den Straßen der Stadt halten auch in diesem 
Jahr zahlreiche Geschäfte und Boutiquen 
attraktive Angebote, Aktionen und kleine 
Überraschungen bereit. Von Kleidung, Düften 
& Kosmetika über geschmackvolle Tisch-
dekoration, Bücher, Musik auf Vinyl & CD, 
aktuelle Brillentrends bis hin zu liebevollen 
Accessoires, Spielwaren, Holzkunst und 
vielem mehr wird hier alles präsentiert, was das 
Herz begehrt. Die Modenacht verspricht somit 
nicht nur ein Fest für alle Modebegeisterten, 
sondern für alle, die gern einmal in außerge-
wöhnlicher Atmosphäre bei bestem Rahmen-
programm Stöbern und Shoppen möchten.
Die Buchholzer Straße verwandelt sich erneut 
in einen Laufsteg, wo man sich neben Vor-
führungen der neuesten Modetrends - mode-
riert von DJ Ronny Makeroth- bei Musik und 
Unterhaltung bestens amüsieren darf.

Am Samstag, den 11. Mai 2024 erwartet Ein-
heimische und Gäste ein abwechslungsreiches 
Programm mit Livemusik, Modenschauen, 
Showtanz, Shopping, sportlichen Wett-
kämpfen und jeder Menge Kulinarik.
Das Herzstück der Modenacht bildet die Anna-
berger Innenstadt, die von 17 bis 24 Uhr in ein 
pulsierendes Zentrum der Aktivitäten ver-
wandelt wird. Auf dem Marktplatz begrüßt die 
Gäste ab 17 Uhr der Show-Truck mit der 
Videodiscothek Musik-Box-Dresden und sorgt 
für gute Stimmung und mitreißende Atmos-
phäre. Zusätzlich dürfen die Besucher 
historische Fahrzeuge bei einem Autokorso 
bewundern, während HAMMER die Oldtimer-
gruppe des MC Annaberg im ADAC vorstellt.

Mitreisender Showtanz wird von Infinity vom 
TSV Geyer und der Tanzgruppe TTL aus 
Ehrenfriedersdorf präsentiert. Eine Cocktailbar 
sorgt zudem für Urlaubsfeeling in der Anna-
berger Einkaufsmeile. Aber auch abseits der 
Laufstege und Bühnen haben die Geschäfte der 
Innenstadt einiges zu bieten. Die Besucher 
können sich beim Bummeln auf einzigartige Er-
lebnisse und unvergessliche Momente freuen.

Allerdings gibt es auf der Wolkensteiner Straße 
noch viel mehr zu erleben: Wie gewohnt ver-
wandelt sie sich in die Sport- und Vereinsmeile 
der Annaberger Modenacht und bietet eine 
Vielzahl von Aktivitäten für Jung und Alt. Unter 
der Überschrift „ Das Erzgebirge präsentiert 
sich“ kann man sich über verschiedene Frei-
zeitaktivitäten informieren. Dabei stellen sich 
die Monsterroller des Oberwiesenthaler k1 
Sporthotels, die Erzgebirge Miners - American 
Football, der Kletterberg des Kreissportbundes 
und das Kinder- und Jugendtanzprojekt 
Dancing Energy vor. Außerdem findet man 
Kinderschminken mit Kreativ Insel; Kreatives 
aus Holz, Wolle und Stoff mit Häkelein - De 
Laserstub - heartbeats by anne; Simones 
Makramee sowie Cosplays des gleichnamigen 
Workshops des Soziokulturellen Zentrums 
„Alte Brauerei“ e. V.

Neu in diesem Jahr: Die Wolkensteiner 
Genusstafel am roten Teppich - der rote 
Teppich wird ausgerollt und Gastronomen und 
Händler laden zu Genuss, Shopping und einer 
„stehenden“ Modenschau ein. Dazu gibt es 
Livemusik von Misch-Music. Außerdem darf 
man sich auf DIE scharfe Sache freuen! Hier 
erwartet die Besucher ein Senfworkshop der 
Genussmanufaktur Schlettau an der Genuss-
tafel.

Besonderer Höhepunkt ist wie immer der 
Volllast Citysprint Skilanglauf um den Nach-

Die Besucher der Modenacht erwartet eine 
Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten, die von 
den ört l ichen Gastronomen l iebevoll 
zubereitet werden. Von herzhaften Snacks bis 
hin zu süßen Leckereien ist für jeden 
Geschmack etwas dabei, um den Abend auch 
kulinarisch abzurunden.

Zusätzlich zur Vielzahl von Veranstaltungen 
und Attraktionen bietet die Annaberger Mode-
nacht auch die Möglichkeit, von speziellen 
Angeboten zu profitieren. So können Besucher 
am Aktionsstand an der Löwen-Apotheke den 
StadtGutschein erwerben und einen Bonus von 
10% erhalten.
Parken ist auf allen öffentlichen Flächen wie 
gewohnt möglich. Neben den Parkhäusern 
Scheibnerstraße und Gerisch Ruh, dem Park-
platz an der Wolkensteiner Straße und der 
Tiefgarage Markt ist besonders der Kätplatz zu 
empfehlen. Weitere Informationen finden Sie 
auf Seite 3 des Stadtanzeigers.

wuchspreis der Erzgebirgssparkasse mit 
Ehrengast Katharina Hennig in Zusammen-
arbeit mit dem WSC Oberwiesenthal - 
moderiert von Christopher Gahler. Neben dem 
Rollski-Event für die „älteren“ Athleten und 
Athletinnen, welche sich in gleichermaßen 
packenden wie auch knappen Entscheidungen 
im K.O.- System auf der 80m langen Berg-
anstrecke duellieren können, werden ebenfalls 
die jüngsten Sportlerinnen und Sportler der 
Altersklasse 4 bis 8 in einem Kids-Race die 
Strecke bewältigen. Im Anschluss probieren sie 
sich bei den verschiedenen Stationen des 
Wintersports des Nachwuchsprojektes 
„Arzgebirg wie bist du Ski“ aus.

In den innerstädtischen Geschäften bzw. unter 
www.werbering-annaberg.de liegen außer-
dem Flyer mit näheren Informationen zum 
Programm aus.

Ÿ
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Partnerstädte: Weiden, Chomutov, Paide
Stadtwerke Annaberg-Buchholz GmbH 

Öffnungszeiten Bürgerzentrum:

Gemeinnützige Wohn- und Pflegezentrum 

und Energie AG, Robert-Schumann-Str. 1

Stadt Annaberg-Buchholz, Markt 1, Tel.: 425-0; 
Fax: 425-202, 425-140

Do. 9 - 18 Uhr | Fr. 9 - 12 Uhr 

Di.   9 - 12 Uhr  13 - 18 Uhr

jeden 1. Samstag im Monat 9 - 12 Uhr 

Tel.: 56 13- 0, Fax 56 13 15
Telefon Störmeldungen:
Strom:  56 13 23
Gas:  56 13 33

Mo. 9 - 12 Uhr I Di. 9 - 18 Uhr | Mi. 9 - 12 Uhr

Erzgebirge Trinkwasser GmbH ETW
Rathenaustr. 29, Tel. 138-0, Fax 42162

übrige Fachbereiche und Sachgebiete:

Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- &
Sehmatal”, Talstraße 55, 09488 Thermalbad 
Wiesenbad, OT Schönfeld,Tel.: 5002-0, Fax 
5002-40

Do. 13 - 16 Uhr  | Fr. 9 - 12 Uhr

Fernwärme: 56 13 43

Städtische Wohnungsgesellschaft mbH, 
Wolkensteiner Straße 25/27
Tel.: 6770-0, Fax 677-015

Annaberg-Buchholz GmbH, Wohngebiet Adam 
Ries 23, Tel.: 135-0, Fax 135 500
EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH, 
Chemnitzer Str. 15, Tel. 80-0, Fax 80 4008

Impressum* Herausgeber: Stadt Annaberg-Buchholz,
Markt 1, 09456 Annaberg-Buchholz; Verantwortlich 
für den Inhalt des Amtsblattes ist Oberbürgermeister 
Rolf Schmidt

Rettungsleitstelle Chemnitz: 
Tel.: 0371 488 8200
Notruf Tel.: 112
Krankentransport Tel.: 0371 19222
Kassenärztl. Bereitschaftsdienst Tel.: 116 117
Tel.-Seelsorge: 08001110111, 08001110222 
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Druck: Erzdruck - Vielfalt in Medien, Gewerbering 11, 
09456 Annaberg-Buchholz, Tel. 03733/64090; E-mail: 
info@medien-druckhaus.de
Satz: Werbeagentur Hochwald, Inh. Doreen 
Gerstenberger, Karlsbader Str. 224, 09465 Sehmatal-
Neudorf, www.werbeagentur-hochwald.de

Anzeigenakquise: Renate Berger, Tel. 03733 51546, 
03733 64159, www.annaberg-buchholz.de

Anzeigensatz: Schiewick Etiketten, Buchenstraße 1, 
09456 Annaberg-Buchholz, Tel. 03733 608574, 
werbefritzen@etiketten-schiewick.de
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Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz

www.annaberg-buchholz.de

Sitzungen des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse, Beginn jeweils ab 18.00 Uhr im 
Ratssaal des Annaberger Rathauses, Markt 1 

Service- und InformationsteilAdressen und Informationen

Informationen zu geplanten Veranstaltungen finden Sie 
unter www.annaberg-buchholz.de/veranstaltungen 
oder scannen Sie einfach den QR-Code ein:

Stadtrat und Ausschüsse
Mai 2024

von Heimatforscher Frank Dahms

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeich-
nungen und personenbezogenen Hauptwörtern in unseren Beiträgen 
die männliche oder geschlechtsneutrale Form verwendet. Entsprech-
ende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle 
Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Mittwoch, Freitag: 14 - 19 Uhr, Wochenende, 
Feiertage, Brückentage: 9 - 19 Uhr

Bereitschaftspraxis am Erzgebirgsklinikum in 
Annaberg, Chemnitzer Straße 15, 09456 
Annaberg-Buchholz, Tel. 116 117

Bereitschaftspraxis in Ihrer Nähe

Plasmavita, Gabelsbergerstr. 6, 09456 Anna-
berg-B., Tel.: 03733 635131-0,Mail: annaberg 
@plasmavita.de, www.plasmavita.de
Öffnungszeiten: Mo./Do. 7:30 - 15 Uhr, Di. 
12 - 19 Uhr, Mi. 12 - 18 Uhr, Fr. 12 - 19 Uhr

Plasma spenden 

Die Termine der Sitzungen des Stadtrates sowie der 
Ausschüsse für das Jahr 2024 sind unter folgendem Link 
www.ris-annaberg-buchholz.zv-kisa.de einsehbar.

-> Ratsinformationen

02.05.:  Technischer Ausschuss

14.05.: Ausschuss für Soziales und Kultur
23.05.: Stadtrat 

07.05.:  Verwaltungsausschuss

Bereitschaftsdienst der Tierärzte 
Bitte beachten! Nehmen Sie den Dienst nur in Not-
fällen in Anspruch und kündigen Sie sich vor Ihrem 
Besuch telefonisch an. Der Bereitschaftsdienst 
beginnt wochentags jeweils 18 Uhr und endet am 
darauf folgenden Tag 6 Uhr. Die Wochenend-
bereitschaft beginnt Freitag 18 Uhr und endet 
Montag 8 Uhr. 
Eine aktuelle Übersicht der Tierarztpraxen 
für den Notdienst sind zu finden unter:
www.erzgebirgskreis.de/landratsamt-service/ 
sonstiges/tieraerztlicher-bereitschaftsdienst

St. Annenkirche

Bergkirche St. Marien

So., 26.05. - ab 13 Uhr Sternwanderung nach 
Buchholz zur St. Katharinenkirche

anlässlich 500 jährigem Reformations-
jubiläum in Buchholz (Näheres siehe Aus-
hang/Plakat  bzw. Internetseite)

14:30 Uhr Gottesdienst mit Gemeindefest 

Fr., 10.05. - 20 Uhr Konzert der Sächsischen 
Mozartgesellschaft

Kirchturm: Geöffnet Mai - Oktober: Mo. - Sa. 
10 - 17 Uhr; So./kirchl. Feiertage 13:30 - 17 Uhr

Ev. - Luth. Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz, 
Kleine Kirchgasse 23, 09456 Annaberg-Buch-
holz, Tel: 03733 4269922, Fax: 03733 288577,

April-Dezember täglich von 11 bis 17 Uhr
sonntags/feiertags 12 bis 17 Uhr geöffnet

So 14 Uhr; Änderungen vorbehalten!
www.annenkirche.de

Mail: kg.annaberg@evlks.de

Öffentliche Führung: Mo - Sa 11 Uhr + 14 Uhr,

Gottesdienst sonntags 9 Uhr

täglich geöffnet von 11-17 Uhr 
veränderte Öffnungszeiten siehe Aushang im 
Schaukasten und unter  - www.annenkirche.de
Führung auf Anfrage

immer sonntags 10:00 und 18:30 Uhr sowie 
unter www.cvjm-lichtblick.de

02.05. - 15 - 19 Uhr Lebenshilfewerk Annaberg 
e. V., Damaschkestraße 6a, 09456 Annaberg-B.
03.05. - 15 - 18:30 Uhr Oberschule Annaberg-
B., Schlettauer Str. 7, 09456 Annaberg-B.
13.05. - 14:30 - 18:30 Uhr Haus der Hoffnung, 
Barbara-Uthmann-Ring 157, 09456 Annaberg-
B.
30.05. - 15 - 19 Uhr Lebenshilfewerk Annaberg 
e. V., Damaschkestraße 6a, 09456 Annaberg-B.

Blutspende

01.05.1774 Johann Friedrich Hübschmann gebo-
ren (gestorben 28.09.1827 Annaberg), Chronist

03.05.1994 Das neue Arbeitsamt an der Paulus-
Jenisius-Straße in der Kreisstadt Annaberg-Buch-
holz wird eröffnet. Grundsteinlegung 24.10.1991, 
Richtfest 24.04.1993

05.05.1664 Großer Stadtbrand in Annaberg, 439 
Häuser brennen ab und 17 Bürger fanden den Tod.

29.05.1854 Louis Bartsch in Löbau geboren, (ge-
storben 10.06.1934 Chemnitz), Schuldirektor, 
Heimatforscher und Chronist in Buchholz

28.05.1949 Hilfszugstation am Bahnhof Anna-
berg-Buchholz-Süd wird aufgelöst.

08.05.1799 Das ehemalige Münzhaus in Buch-
holz stürzte zusammen, jetzt Standort des Rathau-
ses

10.05.1904 Emil Hugo Carl Böhme in Annaberg 
gestorben, (geboren 13.07.1842 in Leipzig-Reud-
nitz), Justizrat, Rechtsanwalt, Notar, Ehrenbürger 
von Annaberg

20.05.1994 Das rekonstruierte Buchholzer Frei-
bad wird wiedereröffnet und erhält den Namen 
„Badanstalt am Stangenwald“.

Tierheim „Neu-Amerika“
Neu-Amerika 1, 09456 Annaberg-Buchholz, 
Tel: 03733/622687
www.tierheim-annaberg-buchholz.de
Öffnungszeiten: Di & Do 14 - 16 Uhr sowie 
jederzeit nach Terminvereinbarung für Interes-
senten; Spaziergehzeiten: Täglich von 8.00 bis 
11.30 Uhr sowie 14.00 bis 17.00 Uhr

jana.hering@malteser.org

Kontakt- und Begegnungsstätte für erwerbs- 
und einkommenslose Menschen
Jeden Mittwoch 14 Uhr findet eine Veranstal-
tung statt: Kreativnachmittag, Informationen zu 
Unterstützungsangeboten, Ausflüge etc. - 
Informationen und die Möglichkeit zur An-
meldung zu den einzelnen Veranstaltungen 
erhalten Sie unter 03733 428745 oder

www.malteser-dresden.de/unsere-standorte/ 
annaberg-buchholz.html

Malteser Hilfsdienst e.V.

Öffentliche Altstadtführungen:

- Immer Donnerstag 14 Uhr, 1h, Welterbetour, 

Besondere Stadtführung im Mai
Fr., 31.05. - 19 Uhr: Nachtwächtertour , 2h,
Treffpunkt: Portal der St. Annenkirche

  Annaberger Altstadtführung, ab Tourist-Info
- Immer Dienstag 14 Uhr & Samstag 11 Uhr, 1h,    

  ab Tourist-Info

Preise: 8,00 € Erw. (7,00 € mit Gästekarte),
6,00 € Kinder 6-18 J., 21,00 € Familienkarte
Tickets müssen vorab in der Tourist-Information 
erworben werden.

Stadtführungen Mai
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(1) Innerhalb des Festgeländes hat sich jede 
Person so zu verhalten und den Zustand seiner 
Sachen so einzurichten, dass andere Personen 
oder Sachen nicht geschädigt, gefährdet oder – 
mehr als nach den Umständen unvermeidbar – 
behindert oder belästigt werden.

(3.1.) Waffen sowie sonstige Gegenstände und 
Stoffe, die ihrer Art nach objektiv gefährlich 
sind oder die zur Verletzung von Personen oder 
zur Beschädigung von Sachen geeignet sind, 

§ 3 Verkehr auf dem Festgelände

(2) Unberechtigte dürfen sich nicht hinter 
Festbetrieben und im Bereich der Wohnwagen 
aufhalten.

(1) Während der Öffnungszeiten ist der Verkehr 
mit Fahrzeugen aller Art (auch das Rad 
schieben und das Fahren mit Inline-Skates, 
Kickbords und E-Scootern) auf dem Festge-
lände grundsätzlich verboten. Das Verbot gilt 
nicht für Krankenfahrstühle.

(4) Im Zeitraum von einer Stunde nach dem 
Ende der Öffnungszeiten bis 06:00 Uhr ist Un-
berechtigten der Aufenthalt auf dem Festge-
lände untersagt.

(2) Außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Be-
fahren nur mit Fahrzeugen, die zur Behebung 
von Havariefällen, zur Platzreinigung, zum An- 
und Abtransport von Ausrüstungsgegenständen 
oder technischem Equipment und zum Zwecke 
der Warenbelieferung erforderlich sind, 
gestattet. Ein Befahren hat im Schritttempo 
(höchstens 6 km/h) zu erfolgen.

§ 4 Verhalten auf dem Kätgelände

(3) Während der Auf- und Abbauzeit (20. Mai 
2024 bis 31. Mai 2024, 17 Uhr und 09. Juni 
2024 21 Uhr bis 12. Juni 2024 22 Uhr ist das 
Befahren nur mit Fahrzeugen gestattet, die für 
den Geschäftsbetrieb der Kät und zur Erstellung 
bzw. zum Abbau der Festbetriebe erforderlich 
sind.

(3) Es ist verboten:

Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt 
Annaberg-Buchholz erlässt auf Grund von § 32 
Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des 
Sächsischen Polizeibehördengesetz vom 11. 
Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358, 389) zur Ab-
wehr von Gefahren für die Ordnung und 
Sicherheit für das Volksfest „Annaberger Kät“ 
die folgende Verordnung:

§ 2 Geltungsdauer und Betriebszeiten

Fr., 31.05.2024 von 17 - 24 Uhr

Mo., 03.06.2024 von 14 - 23 Uhr
Di., 04.06.2024 von 14 - 23 Uhr

(1) Die Verordnung gilt für die Durchführung 
der Annaberger Kät vom 20.05.2024 ab 06:00 
Uhr bis 12.06.2024 um 22:00 Uhr.

Mi., 05.06.2024 von 14 - 23 Uhr
Do., 06.06.2024 von 10 - 12 Uhr
   Behindertentag

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich der 
Verordnung

(2) In Gaststättenbetrieben (Schank- und 
Speisewirtschaften) ist der Ausschank und die 
Musikdarbietung mit Ende der festgelegten 
Öffnungszeit der Annaberger Kät einzustellen. 

Do., 06.06.2024 von 14 - 23 Uhr
Fr., 07.06.2024 von 14 -  24 Uhr

So., 02.06.2024 von 14 - 23 Uhr

Sa., 08.06.2024 von 14 - 01 Uhr
So., 09.06.2024 von 14 - 21 Uhr

Die Verordnung regelt die Ordnung und 
Sicherheit auf dem Festgelände der Stadt 
Annaberg-Buchholz zum Volksfest „Anna-
berger Kät“. Der räumliche Geltungsbereich 
der Verordnung ist aus dem als Anlage 1 bei-
gefügten Lageplan ersichtlich. Der Lageplan ist 
Bestandteil dieser Verordnung.

Sa., 01.06.2024 von 14 - 24 Uhr

(3) Die Öffnungszeiten sind wie folgt festgelegt:

(4) Außerhalb der durch die Stadt Annaberg-
Buchholz zugewiesenen Standflächen ist der 
Verkauf von Waren aller Art, die Abgabe von 
Speisen und Getränken, das Anbieten ge-
werblicher Leistungen, das Anbringen oder 
Verteilen von Werbematerial aller Art und 
sonstigen Gegenständen, das Aufsuchen von 
Bestellungen für Waren oder gewerbliche 
Leistungen und die Veranstaltung von Ver-
gnügungen verboten. Dies gilt auch für nicht 
gewerbsmäßige Darbietungen von Schau-
stellungen, Musikaufführungen oder sonstige 
unterhaltende Vorstellungen.
(5) Hunde dürfen auf dem gesamten Festge-
lände, einschließlich Wohnwagen- und 
Technikplatz, nicht frei umherlaufen. Sie sind 
so anzuleinen, dass eine Gefährdung für Be-
sucher und Bedienstete ausgeschlossen ist. 
Gefährliche Hunde im Sinne des § 1 des 
Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor 
gefährlichen Hunden haben einen Beißkorb zu 
tragen.

(3.7.) der Genuss von Alkohol, wenn bereits 
dieser auf Grund konkreter Vorgänge unmittel-
bar erwarten lässt, dass andere Personen er-
heblich belästigt werden, beispielsweise durch 
aufdringliches oder aggressives Verhalten.

mit sich zu führen, zu benutzen, zur Ver-
wendung bereitzuhalten oder zu verteilen. 
Dazu gehören insbesondere Reizgassprüh-
geräte, Hieb-, Schlag-, Stoß-, Stich- und 
Schusswaffen, Elektroschockgeräte, ätzende 
und färbende Substanzen sowie Baseball-
schläger und ähnliche Sportgeräte,
(3.2.) alkoholische Getränke sowie Flaschen, 
Becher, Krüge oder Dosen, die aus zerbrech-
lichem, splitterndem oder besonders hartem 
Material hergestellt sind, mitzuführen,

(3.6.) außerhalb der Toiletten die Notdurft zu 
verrichten,

(3.3.) Dinge, die den allgemeingültigen Men-
schenrechten entgegenstehen sowie porno-
graphische Produkte anzubieten. Dies bein-
haltet auch die Darbietung von dementsprech-
enden Programmen bei Schaugeschäften und 
das Anbieten von menschenverachtenden 
Handlungen bei Belustigungsgeschäften,
(3.4.) Feuer zu entzünden sowie Feuerwerks-
körper und andere pyrotechnische Gegen-
stände mitzuführen oder abzubrennen, 
(3.5.) bauliche Anlagen, sonstige Einrichtungen 
oder Wege zu beschriften, zu bemalen oder zu 
bekleben,

Die Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt Annaberg-
Buchholz in Kraft.

1. in Gaststättenbetrieben nicht mit Ende der 
festgelegten Öffnungszeiten den Ausschank 
von Getränken einstellt,

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

§ 7 Inkrafttreten

§ 5 Anordnung für den Einzelfall

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 1 
des SächsPBG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

2. entgegen § 2 Abs. 4 und § 4 Abs. 2 sich auf 
dem Festgelände aufhält,

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 39 
Abs. 2 SächsPBG und § 17 Abs. 1 und 2 OwiG 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro 
geahndet werden.

4. entgegen § 4 Abs. 1 auf dem Kätgelände 
Andere belästigt, behindert, gefährdet oder 
schädigt oder den in den Abs. 3 bis 5 
enthaltenen Bestimmungen über das Verhalten 
auf dem Festgelände zuwiderhandelt,

3. entgegen § 3 Abs. 1, 2 und 3 sich auf dem 
Festgelände unbefugt mit einem Fahrzeug 
aufhält,

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 
zuwiderhandelt.

Der Oberbürgermeister oder dessen Beauf-
tragte/r können als Ortspolizeibehörde inner-
halb der durch das Recht gesetzten Schranken 
die erforderlichen Maßnahmen treffen, um 
eine im Einzelnen bestehende Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzu-
wehren, soweit die Befugnisse der Polizei nicht 
besonders geregelt sind.

Polizeiverordnung zum Volksfest „Annaberger Kät“ (Kät - Verordnung)
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Die Technische Universität Chemnitz (TUC) ist 
neben der Stadt Annaberg-Buchholz eine der 
Kerninitiatorinnen und Trägerinnen des Smart 
Rail Connectivity Campus (SRCC). Sie verfolgt 
generell das Ziel, mit disziplinärer und inter-
disziplinärer sowie grundlagen- und anwen-
dungsorientierter Forschung sowie einem 
intensiven Wissens- und Technologietransfer 
Beiträge zur Bewältigung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen in 
Bereichen wie industrielle Produktion, Energie, 
Gesundheit und Mobilität zu leisten. Dazu soll 
speziell mit dem SRCC in Annaberg-Buchholz, 
also im Herzen des Erzgebirges, eine For-
schungsplattform für digitalen, automatisierten 
und nachhaltigen Schienenverkehr und 
nachhaltige Mobilitätssysteme etabliert 
werden. Mit der Tradition und Innovation 
verbindenden „Spitzenforschung unterm 
Schwibbogen“ (Zitat des Rektors der TU 
Chemnitz, Prof. Dr. Gerd Strohmeier, im 
Rahmen der  Eröffnung des  sanier ten 
Nordkopfes am Unteren Bahnhof im letzten 
Jahr) wird zudem die Außenstellenstrategie der 
TUC umgesetzt: Neben dem SRCC in 
Annaberg-Buchholz werden drei weitere 
Außenstellen der Universität in Reichen-
bach/Vogtland, Boxberg und Schwarze Pumpe 
errichtet. 
Seit Anfang des Jahres 2023 nutzt die TU 
Chemnitz im Nordkopf des Unteren Bahnhofs 
zwei Etagen, die Platz für insgesamt für bis zu 
40 Forschende bieten. In den letzten fünf 
Jahren wurden im Rahmen des SRCC mehr als 
20 Forschungs- und Innovationsvorhaben zum 
digitalen, automatisierten und nachhaltigen 
Schienenverkehr und zu nachhaltigen regio-
nalen Mobilitätssystemen initiiert und be-
gonnen, einige davon auch bereits erfolgreich 
abgeschlossen. Beteiligt waren und sind 23 
Professuren aus sieben Fakultäten der TU 

Chemnitz mit derzeit etwa 35 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern. Die dabei 
erforschten Inhalte erstrecken sich über eine 
große Bandbreite an Technologiesegmenten. 
Sie umfassen bspw. die Erforschung von Rück-
fahrkameras für Güterwagons, technische 
Lösungen zur Feststellung der Zugvollständig-
keit, die Nutzung von 5G für die Automatisie-
rung des Schienenverkehrs, die Erstellung 
digitaler Karten für eine ressourcenscho-
nendere Fahrweise und die exakte Lokali-
sierung von Schienenfahrzeugen für Präzi-
sionsbremsungen in Abstellhallen oder an 
Bahnsteigen. 
Daneben stellt der Aufbau einer Forschungs-
infrastruktur mit Alleinstellungscharakter in 
und um Annaberg-Buchholz eine der zentralen 
Aufgaben und zeit- sowie kostenintensiven 
Herausforderungen für die TU Chemnitz dar. 
So hat sie den öffentlich geförderten Aufbau 
einer zumindest europaweit einzigartigen 5G-
Netzstruktur initiiert und begleitet, lässt aktuell 
einen Nahverkehrstriebwagen des Kernbünd-
nispartners Erzgebirgsbahn mit Mess- und 
Sensortechnik ausstatten und treibt die Errich-
tung einer Forschungshalle am Unteren Bahn-
hof voran.
Im Netzwerk des SRCC bildet die TUC unter 
anderem die Schnittstelle zu den anderen 
Standorten des Deutschen Zentrums Mobilität 
der Zukunft (in Hamburg, Karlsruhe und 
Minden). Bereits jetzt finden einzelne Lehr-
veranstaltungen für Studierende am Campus 
Unterer Bahnhof in Annaberg-Buchholz statt. 
Parallel dazu werden Bildungs- und Weiter-
bildungsangebote zum Themenkreis Smart Rail 
und Nachhaltige Mobilität entwickelt. Flan-
kiert werden diese Aktivitäten durch Angebote, 
die sich an die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Annaberg-Buchholz und der sie umge-
benden Region richten. So finden regelmäßig 

Vorträge im Rahmen der TU-Kinder-Uni und 
des Seniorenkollegs in der Stadtbibliothek 
Annaberg-Buchholz statt .  Ein solches 
vielschichtiges und komplexes Vorhaben setzt 
in hohem Maße persönliches Engagement, 
Identifikation mit der Region, Ideenreichtum, 
Geduld und Beharrlichkeit der handelnden 
Personen voraus. An der TUC treibt seit 
nunmehr sieben Jahren ein Kernteam die 
Aktivitäten der Universität am und mit dem 
SRCC voran. Dieses SRCC-Team an der TU 
Chemnitz umfasst auf Rektorats-ebene und als 
Impulsgeber Prof. Dr. Uwe Götze, Prorektor für 
Transfer und Weiter-bildung, Inhaber der 
Professur für Unternehmensrechnung und 
Controlling sowie 1. Vorsitzender des SRCC e. 
V. Udo Wehner verantwortet den Geschäfts-
bereich SRCC am Zentrum für Wissens- und 
Technologietransfer (ZWT) der TU Chemnitz 
und ist im Rahmen des Vorhabens verant-
wortlich für den Aufbau der entstehenden 
Forschungsinfrastruktur sowie für die Ko-
ordination ihrer Nutzung in den entwickelten 
innovativen F&E-Projekten. Dr. Susann Oehme 
ist Geschäftsführerin des ZWT und Vorstands-
mitglied des SRCC e. V. Sie verantwortet die 
admin i s t ra t ive  Beg le i tung  von  F&E-
Projektkonsortien und steht den beteiligten TU-
Professuren, aber auch außeruniversitären 
Projektpartnerinnen und -partnern mit Rat und 
Tat rund um die Beantragung und Abwicklung 
von Forschungsvorhaben zur Seite.
Das SRCC-Kernteam an der TU Chemnitz 
besteht weiterhin aus Vivien Langer, Julia 
Döring, Madeleine Unger und Marco Rehme, 
die sämtlich als wissenschaftliche Mitar-
beitende tätig sind und mit ihren Arbeiten dafür 
Sorge tragen, dass das Vorhaben SRCC ständig 
weiterentwickelt und spannende MINT-Ange-
bote für Kinder und Jugendliche organisiert 
werden. Dabei ist Dr. Steve Rother ist für die 
Koordination und Projektbegleitung zuständig.

Der Untere Bahnhof in Annaberg-Buchholz stellt sich vor - TU Chemnitz

Julia Döring

Vivien Langer

Marco Rehme

Madeleine Unger

Dr. Susann Oehme
Udo Wehner

Prof. Dr. Uwe Götze

Dr. Steve Rother
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Nachdem der nördliche Kopfbau des Unteren 
Bahnhofs erfolgreich saniert und feierlich in 
Betrieb genommen wurde, setzt die Stadt 
Annaberg-Buchholz nun mit großem Elan 
einen weiteren wichtigen Schritt in dessen 
Sanierung. Die fortlaufende Umgestaltung und 
Entwicklung des Quartiers rund um den 
Unteren Bahnhof ist nicht nur beispielhaft, son-
dern auch wegweisend für Städte in ganz 
Deutschland. Dabei steht nicht nur die äußere 
Erscheinung im Fokus, sondern vor allem auch 
die Schaffung neuer Möglichkeiten und Ange-
bote für die Bewohner vor Ort. Ein wichtiger 
Meilenstein in diesem Prozess ist die baldige 
Inbetriebnahme der Mobilitätsschnittstelle, die 
Bahn- und Busverbindungen deutlich effi-
zienter gestaltet. Darüber hinaus wurden Park-
plätze geschaffen und sichere Abstellmöglich-
keiten für Fahrräder eingerichtet, um die Be-
dürfnisse der Pendler und Besucher best-
möglich zu erfüllen. Mit der Sanierung des 
Mittel-baus des Unteren Bahnhofs erweitert 
sich auch der Kreis der Akteure am Campus um 
die Deutsche Bahn (DB INFRA GO). Der 
Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung den Miet-

vorvertrag gebilligt und damit den Weg für 
weitere Schritte freigemacht. Die Planungen 
sind bereits so weit fortgeschritten, dass mit der 
Umsetzung der nächsten Maßnahmen be-
gonnen werden kann. Der erste Schritt umfasst 
Abbrucharbeiten, bei denen das teilweise 
beschädigte Dach sowie die Außenwände des 
1. Obergeschosses und weitere Innenwände 
entfernt werden. Die Außenwände des Erd-
geschosses bleiben erhalten. Anschließend 
wird die zukünftige Kubatur des mittleren 
Gebäudeteils im Rohbau hergestellt. Das Ziel 
ist es, die Gebäudehülle bis zum Ende des 
Jahres 2024 wetterdicht zu errichten, gefolgt 
von einem Innenausbau, der bis Ende 2025 
abgeschlossen sein soll. Die Deutsche Bahn 
wird zukünftig ein modernes Schulungszen-
trum am Standort des Unteren Bahnhofs be-
treiben, um ihr technisches Personal auf die 
Herausforderungen des digitalen Zugverkehrs 
vorzubereiten. Die Stadt Annaberg-Buchholz 
freut sich auf eine intensive Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Bahn und heißt die zukünft-
igen Schulungsteilnehmer bereits heute herz-
lich willkommen.

Informationen zum aktuellen Bauvorhaben am Unteren Bahnhof

Sanierung Unterer Bahnhof - Baustart für einen weiteren Bauabschnitt

N

SRCC 2. BA Mittelbau - Schulungszentrum Bahn
Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz
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Ansicht Ost

Bücher sind das Tor zur Welt. Was kann es 
Schöneres geben als mit Helden zu fiebern, in 
Fantasiewelten zu versinken oder mit mutigen 
Detektiven auf die Suche zu gehen? In einer 
Projektarbeit bauten die Kinder des Hortes „An 
der Riesenburg“ gemeinsam mit einem Er-
zieher einen besonderen Bücherschrank. Da-
mit möchten sie alle Kinder und ihre Eltern 
sowie Großeltern der Umgebung zu einem 
aktiven „Büchertausch“ einladen. In dem 
Schrank finden Kinder Literatur, welche rege 
getauscht werden darf. Gern dürfen Bücher 
zum Lesen und Träumen mitgenommen 
werden. Sollte jemand  nicht mehr benötigte 
Kinderliteratur haben, können Sie diese gern 
hineinlegen. Ein anderes Kind wird Freude 
daran finden. Die Kinder und das Team des 
Horts „An der Riesenburg“ freuen sich, wenn 
Sie und Ihre Kinder rege davon Gebrauch 

machen.  Der Schrank steht immer während 
der Öffnungszeiten des Hortes „An der 
Riesenburg“ zur Verfügung (Schulzeit Mo - Fr 6-
16:30 Uhr / Ferienzeit Mo-Fr 7 - 16 Uhr). Sie 

  Kinder geeignet sind, spenden (Kochbücher, 

Kontakt: Hort an der Riesenburg

Unsere Regeln für unseren Büchertausch:
- Bitte nur Bücher hineinlegen, welche sich in 

- Bitte nur Kinderbücher oder Bücher, die für 
  einem brauchbaren Zustand befinden.

  Wissensbücher etc.).

finden ihn auf der ersten Etage des Gebäudes 
auf der Dresdner Straße 22. 

Im Folgenden sind die Tauschregeln aufgeführt: 

- Bitte nur das mitnehmen, was benötigt wird, 
  damit viele Kinder davon profitieren können.

Hortleiterin: Anne Seyfert, Dresdner Straße 22
Telefon: 03733 5005850
Email: anne.seyfert@annaberg-buchholz.de

Büchertausch im Hort „An der Riesenburg“ - jeder ist eingeladen

Seit einem Jahrhundert ist der Schnitzverein 
Cunersdorf e.V. ein fester Bestandteil der kul-
turellen Landschaft unserer Region. Gegründet 
auf Initiative von Paul Prager und Walter Müller 
im Jahr 1924, hat der Verein eine reiche Ge-
schichte und zahlreiche Höhen und Tiefen 
erlebt. In den Anfangsjahren waren die Mit-
glieder des Vereins mit Eifer und Enthusiasmus 
am Werk, um die Tradition der erzgebirgischen 
Schnitzkunst zu pflegen und zu bewahren. Die 
ersten Schnitzausstellungen fanden im 
damaligen „Lötsch's Restaurant“ statt, das 
heute als Pizzeria da Leo bekannt ist. Höhe-
punkte dieser Zeit waren unter anderem das 
Gemeinschaftswerk „Feierliche Eröffnung 
Dorothea-Stolln“, das in über 4000 Stunden 

Freizeitarbeit entstand. Trotz Unterbrechungen 
während des Zweiten Weltkriegs und der 
politischen Umstände in der DDR blieben die 
Mitglieder des Schnitzvereins Cunersdorf 
ihrem Handwerk treu. Mit der Wiedergrün-
dung als eingetragener Verein im Jahr 1997 und 
dem Bau einer neuen Ortspyramide im Jahr 
1999 setzte der Verein ein deutliches Zeichen 
für seine Kontinuität und seinen Einsatz für die 
Gemeinschaft. Heute, anlässlich des 100-
jährigen Bestehens, lädt der Schnitzverein 
Cunersdorf e.V. herzlich zur Gemeinschafts-
ausstellung im Haus der Vereine Cunersdorf 
ein. Vom 9. bis 12. Mai 2024 präsentieren die 
örtlichen Vereine ihre Arbeit und laden die 
Öffentlichkeit ein, Einblicke in ihr Schaffen zu 

erhalten. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher 
Ausstellungen besichtigen, an Kinderakti-
vitäten teilnehmen und kulinarische Köstlich-
keiten genießen. Diese Ausstellung soll nicht 
nur die Tradition des Schnitzhandwerks 
würdigen, sondern auch dazu dienen, neue 
Mitglieder zu gewinnen und die Gemeinschaft 
zu stärken. Alle Vereine freuen sich über 
zahlreiche Besucher und hoffen, dass die 
Ausstellung eine Inspiration für eine vielseitige 
Freizeitgestaltung sein wird. 

Text: Thomas Beier (gekürzt Red.)

Für weitere Informationen und bei Rückfragen 
steht der Schnitzverein Cunersdorf e.V. gerne 
zur Verfügung. Kontakt: Dorfstr. 42, 09456 
Annaberg-Buchholz / Tel.: 03733 640 92

100 Jahre Schnitzverein Cunersdorf e.V. 1924 - 2024
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Stadtrat vom 21. März 2024 - Wesentlicher Inhalt

Beschlüsse der Stadtratsitzung vom 21. März 2024 

Abstimmung: 22 Ja / 0 Nein / 0 Enth.

2. Die Stadt Annaberg-Buchholz behält sich ein 
Wiederkaufsrecht vor, für den Fall, dass die Er-
werber nicht innerhalb von 4 Jahren ab Eigen-
tumsübergang die Sanierung des Gebäudes 
zum Abschluss gebracht haben.

Grundhafter Ausbau Alte Dorfstraße in Geyers-
dorf, BA 3 - Tief-, Straßen- u. Stützwandbau, 
Brückenbau wird vorbehaltlich der Beanstand-
ungsfrist gem. § 8 Abs. 1 SächsVergabeG auf 
nachfolgendes Angebot erteilt: SUD Ingenieur- 
und Baugesellschaft mbH, Schwarzenberger 
Straße 112A, 08280 Aue, geprüftes Auftrags-
brutto: 790.451,03 € (Angebot vom 01.03. 
2024) Abstimmung: 22 Ja / 0 Nein / 0 Enth.

Beschluss-Nr.: 0802/24/07-StR/54/24

1. Der Kaufpreis beträgt 15.000 €.

Beschluss-Nr.: 0800/24/07-StR/54/24

Abstimmung: 21 Ja / 1 Nein / 0 Enth.

Die Stadt Annaberg-Buchholz verkauft die 
Buchenstraße 25, Flurstück 359 der Gemark-
ung Buchholz an Mario Augustin; Peter Au-
gustin; Sandra Zorn alle wohnhaft Birkenknick 
38 in 10318 Berlin sowie an Kay Schulze, 
wohnhaft Buchenstraße 17 in 09456 Anna-
bergBuchholz zu folgenden Bedingungen:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz stimmt dem Wechsel des Vorhabe-
trägers für den in Aufstellung befindlichen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Tannen-
weg“ zu. Als neuer Vorhabenträger tritt die 
Waldschlösschen-Gastro GmbH, Karlsbader 
Str. 22, 09456 Annaberg-Buchholz in die be-
stehenden Verträge und das Verfahren ein. 

3. Für den Fall, dass die Erwerber das Flurstück 
oder Teilflächen davon innerhalb der nächsten 
10 Jahre weiter veräußert, ist ein Mehrerlös an 
die Stadt Annaberg-Buchholz abzuführen.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz beschließt gemäß § 2 i. V. m. § 6 Abs. 
1 Nr. 2 der Hauptsatzung die in der Anlage 1 
dargestellte Nachtragssatzung für das Haus-
haltsjahr 2024. 

Beschluss-Nr.: 0795/24/07-StR/54/24

4. Die Bestellung von Grundpfandrechten wird 
bereits vor Eigentumsübergang in beliebiger 
Höhe genehmigt. Es ist sicherzustellen, dass 
daraus zuerst die Kaufpreiszahlung erfolgt.
Abstimmung: 22 Ja / 0 Nein / 0 Enth.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz fasst folgenden Beschluss:

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 
diesen Vertrag entsprechend den kommu-
nalrechtlichen Vorgaben abzuschließen.

Beschluss-Nr.: 0805/24/07-StR/54/24

1. Der Stadtrat stimmt dem Durchführungs-
vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Tannenweg“ zwischen der Großen Kreis-
stadt Annaberg-Buchholz und der Wald-
schlösschen-Gastro GmbH (Anlage 1) zu.

Abstimmung: 21 Ja / 1 Nein / 0 Enth.

Beschluss-Nr.: 0799/24/07-StR/54/24

Der Zuschlag für das Bauvorhaben:

a) Modelleisenbahnverein 40 %

c) Ev.-luth. Kirchgemeinde 40 %

Der Stadtrat beschließt, die jährlich anfall-
enden Betriebs- und Heizkosten für das Haus 
der Vereine Cunersdorf auf die Nutzer nach 
folgenden Kriterien umzulegen:

Beschluss-Nr.: 0789/24/07-StR/54/24

b) Schnitzverein 25 %

1. Grundlage der Umlage sind alle Betriebs- 
und Heizkostengem. §2 Betriebs- und Heiz-
kostenverordnung, die im Vorjahr der Umlage 
angefallen sind.
2. Diese, für die einzelnen Nutzer ermittelten 
Betriebs- und Heizkosten werden zu folgenden 
Anteilen umgelegt:

Die darüber hinausgehenden Beträge werden 
als Vereinsförderung von der Stadt getragen.
3. Die erstmalige Umlage erfolgt bis 31.12. 
2024 für das vorangegangene Kalenderjahr 
und wird jeweils einmal jährlich den Nutzern 
in Rechnung gestellt.

Abstimmung: 16 Ja / 0 Nein / 5 Enth.

4. Die bestehenden Mietverträge sind auf der 
Grundlage der vorgenannten Punkte 1. bis 3. 
anzupassen.

Anlagen zum Beschluss: Förderrichtlinie der 
Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz über 
die Gewährung von Zuwendungen an Kleinst- 
und Kleinunternehmen im Rahmen des Vor-
habens „NiSE Annaberg-Buchholz EFRE 2021-
2027“ („kommunale KU-Förderrichtlinie“) 
Nähere Informationen zu den Anlagen des 
Beschlusses finden Sie auf Seite 10 in diesem 
Amtsblatt. Nähere Informationen zu den 
Anlagen des Beschlusses finden Sie auf Seite 10 
in diesem Amtsblatt.
Abstimmung: 22 Ja / 0 Nein / 0 Enth.

2. Förderzusagen werden erst nach Vorliegen 
des Einzelprojektbescheides erteilt.

Beschluss-Nr.: 0791/24/07-StR/54/24
1. Der Stadtrat beschließt die Förderrichtlinie 
der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz 
über die Gewährung von Zuwendungen an 
Kleinst- und Kleinunternehmen im Rahmen 
des Vorhabens „NiSE Annaberg-Buchholz EFRE 
2021-2027“.

Am 12. März trafen sich die Mitglieder des 
ASK zu ihrer Sitzung im CVJM Jugendhaus 
„Alter Schafstall“. Dort wurde Ihnen durch 
den Leiter, Herrn Freyer, die Arbeit und die 
Angebote im Jugendhaus vorstellt.

Am 4. April 2024 fand die turnusmäßige 
Sitzung des Technischen Ausschusses statt. 
Hierbei wurden Anfragen und Informationen 
der Stadtratsmitglieder seitens der Verwaltung 
beantwortet. 

Am 5. März 2024 trafen sich die Mitglieder des 
Verwaltungsausschusses zu ihrer turnus-
mäßigen Sitzung. In dieser ging es um Vor-
kaufsrechtsanfragen im Stadtgebiet, von 
denen das öffentliche Wohl nicht betroffen ist, 
sowie die Annahme von Spenden zu ihrem 
jeweils begünstigten Zweck.

Am 21. März 2024 kam der Technische Aus-
schuss zu einer Sondersitzung zusammen, um 
nach Vorberatung den Zuschlag für das Bau-
vorhaben: Ausbau Hauptstraße in Frohnau, 
BA 1 - Straßenbau, Elt (Koord.) auf das Ange-
bot der Firma Gernot Zimmermann GmbH & 
Co. KG aus 09456 Annaberg-B. zu einem 
geprüften Auftragsbrutto von 120.618,63 € zu 
erteilen.

Folgende Nutzer sollen zukünftig an den 
Betriebskosten beteiligt werden:

- Schnitzverein

Betriebskostenumlage Haus der Vereine 
Cunersdorf

Aufgrund der wichtigen Rolle, die die dort 
ansässigen Vereine für den Ortsteil Cunersdorf 
spielen, wird ein prozentualer Abschlag ge-
währt, der von der Stadt selbst übernommen 
wird. Die Verbrauchsermittlung von Strom und 
Wärme erfolgt über individuelle Zähler, die 
den Nutzern zugeordnet sind. Die übrigen Be-
triebskosten werden entsprechend der ge-
nutzten Flächen mittels eines Verteilungs-
schlüssels ermittelt.

- Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
- Modelleisenbahnverein

Die Einnahmen aus der Vermietung des Mehr-
zweckraums im Erdgeschoss fließen in den 
städtischen Haushalt.
Der Stadtrat beschloss, die jährlich anfallenden 
Betriebs- und Heizkosten für das Haus der 
Vereine Cunersdorf auf die Nutzer umzulegen, 
basierend auf bestimmten Kriterien. Erstens 
dienen alle Betriebs- und Heizkosten des 

Die Betriebskosten für den städtischen Kleider-
fundus werden vollständig von der Stadt über-
nommen. Der Klöppelverein nutzt lediglich 
stundenweise Räumlichkeiten des Ortschafts-
rates, weshalb auf eine Umlage der Betriebs-
kosten verzichtet wird. Stattdessen wird für die 
Raumnutzung eine Miete einschließlich 
Nebenkosten erhoben.

Die Nutzung der Räumlichkeiten im Haus der 
Vereine wird derzeit von verschiedenen Ver-
einen und Institutionen ohne feste Mietverein-
barungen in Anspruch genommen. Bislang 
wurden keine Mietgebühren festgelegt, eben-
falls unberücksichtigt blieb bisher die Betriebs- 
und Heizkostenabrechnung gegenüber den 
Nutzern. Nach umfangreichen Vorbereitung-
en und Abstimmungen mit den beteiligten Par-
teien ist geplant, ab dem Jahr 2023 eine teil-
weise Umlage der Betriebskosten auf die 
Nutzer einzuführen.

Der Stadtrat hat das Einzelprojekt „Förderung 
von Kleinunternehmen (kommunaler KU-
Fonds)“ bestätigt und die Verwaltung beauf-
tragt, den Förderantrag zu stellen sowie eine 
kommunale Förderrichtlinie zu erarbeiten, 
welche dem Stadtrat zum Beschluss vorzu-
legen ist. Der Förderantrag wurde durch die 
Stadtverwaltung im Dezember 2023 gestellt, 
zwischenzeitlich liegt die Eingangsbestätigung 
der SAB vor, die zum förderunschädlichen 
Maßnahmebeginn berechtigt. Der Rahmen-
bescheid des Sächsischen Staatsministeriums 
für Regionalentwicklung zur Durchführung der 
Gesamtmaßnahme „NiSE Annaberg-Buchholz 

Beschluss der kommunalen KU-Förderricht-
linie im Rahmen des Fördergebiets „NiSE 
Annaberg-Buchholz EFRE 2021-2027"

Vorjahres als Grundlage für die Umlage. 
Zweitens werden die ermittelten Kosten für 
jeden Nutzer individuell umgelegt: Der Mo-
delleisenbahnverein trägt 40 %, der Schnitz-
verein 25 % und die Evangelisch-lutherische 
Kirchgemeinde 40 %. Jegliche darüber hin-
ausgehenden Beträge übernimmt die Stadt als 
Vereinsförderung. Drittens erfolgt die erst-
malige Umlage bis zum 31.12.2024 für das 
vorangegangene Kalenderjahr und wird 
danach jährlich den Nutzern in Rechnung ge-
stellt. Viertens sind die bestehenden Miet-
verträge entsprechend der genannten Punkte 
anzupassen.

Verwaltungsausschuss

Technischer Ausschuss 

Ausschuss für Soziales und 
Kultur (ASK)

Amtliche Bekanntmachungen

Alle Stadtratssitzungen, sind in voller Länge auf dem 
städtischen YouTube-Kanal zu sehen (Scan QR-Code).
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Durchführungsvertrag zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Tannenweg“

Der bisher erreichte Planstand samt Gutachten 
wird vom neuen Vorhabenträger übernommen, 
so dass das Verfahren fortgeführt werden kann. 
Der Vorhabenträger ist bereit, für das Bau-
vorhaben und die erforderlichen Erschlie-
ßungsmaßnahmen einen mit der Stadt abge-
stimmten Vorhaben- und Erschließungsplan 
auf eigene Kosten auszuarbeiten. Er ist weiter-
hin bereit, sich zur Planung und Durchführung 
der Erschließungsmaßnahmen und zur Reali-
sierung des Bauvorhabens innerhalb einer 
noch zu bestimmenden Frist sowie zur Tragung 
der Kosten für Planung, Erschließung sowie 
erforderliche Gutachten in einem Durchführ-
ungsvertrag zu verpflichten.

des städtebaulichen Vertrags zur Kostenüber-
nahme für städtebauliche Planungen zwischen 
der Stadt Annaberg-Buchholz und der REAL 
MASSIVBAU GmbH bedarf der Wechsel des 
Vorhabenträgers der Zustimmung der Ge-
meinde. Die Zustimmung jedoch darf nur ver-
weigert werden, wenn Zweifel an der Durch-
führung des Vorhabens bestehen. Der Verkauf 
der Liegenschaft erfolgte aus steuerlichen 
Gründen. Die Waldschlösschen-Gastro GmbH 
ist 100-prozentige Tochter-gesellschaft der 
REAL MASSIVBAU GmbH. Der Vorhaben-
träger hat der Stadtverwaltung einen entsprech-
enden Gewinnabführungs- und Beherr-
schungsvertrag zwischen Real-Massivbau 
GmbH und Waldschlösschen Gastro GmbH 
vorgelegt. Nach Prüfung der Unterlagen 
besteht mit der Änderung des Vorhabenträgers 
kein Zweifel an der Durchführung des 
Vorhabens. 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz stimmte dem Wechsel des Vorhaben-
trägers für den in Aufstellung befindlichen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tannen-
weg“ zu. Als neuer Vorhabenträger tritt die 
Waldschlösschen-Gastro GmbH, Karlsbader 
Str. 22, 09456 Annaberg-Buchholz in die 
bestehenden Verträge und das Verfahren ein.

Gemäß § 12 Abs. 1 BauGB ist zur Durch-
führung des im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan definierten Vorhabens vor dem 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss ein 
Durchführungsvertrag zwischen der Stadt als 
Trägerin der Planungshoheit und dem Vor-
habenträger zu schließen. Mit dem Durch-
führungsvertrag verpflichtet sich der Vorhaben-
träger zur Durchführung der Vorhaben und der 
Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und 
Erschließungsplan). Er muss innerhalb von 6 
Monaten nach Satzungsbeschluss die voll-
ständigen und genehmigungsfähigen Unter-
lagen für die Genehmigungsfreistellung bzw. 
den Bauantrag einreichen und das Vorhaben 
innerhalb von 5 Jahren nach Satzungsbeschluss 
fertigstellen. Der Vertrag bedarf der Zustim-
mung des Stadtrates. 
Der vorliegende Durchführungsvertrag ent-
spricht inhaltlich der bereits im Januar vom 
Technischen Ausschuss und Ortschaftsrat 
Geyersdorf vorberatenen Version. Die einzige 
Änderung betrifft die Bezeichnung des 
Vorhabenträgers, wobei die Waldschlösschen-
Gastro GmbH als neuer Vorhabenträger im 
Beschlusstext und im Durchführungsvertrag 
aufgenommen wurde, vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Stadtrats zum Vorhabenträger-
wechsel.

Die Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist nur wirksam, wenn der 
Durchführungsvertrag vor dem Satzungs-
beschluss abgeschlossen wurde. Der Durch-
führungsvertrag wird aber erst wirksam, wenn 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan als 

Der Durchführungsvertrag umfasst neben der 
Verpflichtung zur Umsetzung des Vorhabens 
weitere Vereinbarungen, darunter die Her-
stellung und öffentliche Widmung des Tannen-
wegs als Ortsstraße, die Durchführung der 
technischen Erschließung und die Verpflicht-
ung zur Errichtung von Stellplätzen auf dem 
Flurstück 452/11 der Gemarkung Geyersdorf 
zur Erfüllung des Stellplatznachweises.

Beschluss der Nachtragssatzung der Großen 
Kreisstadt Annaberg-Buchholz für das Haus-
haltsjahr 2024
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.05. 
2023 die Haushaltssatzung für den Doppel-
haushalt 2023/2024 beschlossen. Gemäß 
dieser Satzung kann die Haushaltssatzung für 
das Jahr 2024 bis zum Ende des Haushalts-
jahres durch eine Nachtragssatzung geändert 
werden. Dabei müssen alle relevanten Ände-
rungen der Erträge, Einzahlungen, Aufwen-
dungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans 
absehbar sind, enthalten sein.

Satzung beschlossen und in Kraft getreten ist 
oder alternativ eine bestandskräftige Bauge-
nehmigung nach § 33 BauGB erteilt worden ist.

Die Erstellung der Nachtragssatzung für das 
Jahr 2024 ist aufgrund erheblicher Abweich-
ungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt er-
forderlich. Im Ergebnishaushalt betreffen die 
Abweichungen vor allem die Landeszuwei-
sungen aufgrund aktualisierter Prognosedaten 
sowie die Personalkosten aufgrund des Tarif-
abschlusses. Im Finanzhaushalt besteht Regu-
lierungsbedarf bei einigen Investitionsmaß-
nahmen, insbesondere für die Sanierung des 
Unteren Bahnhofs (Mittelbau) und der Küche 
im Berggasthaus Pöhlberg.
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz beschloss einstimmig die Nachtrags-
satzung für das Haushaltsjahr 2024.

Vergabe Grundhafter Ausbau Alte Dorfstraße 
in Geyersdorf, BA 3 - Tief-, Straßen- u. Stütz-
wandbau, Brückenbau
Die Gesamtkostenschätzung für das Projekt 
beläuft sich auf 919.195,00 €, wovon 100.000 
€ für die Brücke vorgesehen sind. Die Aus-
schreibung erfolgte öffentlich nach VOB/A. Für 
das Projekt stehen Fördermittel zur Verfügung, 
speziell für Starkregen- und Hochwasser-
schäden im Rahmen der Billigkeitsleistungen 
2021, mit einer Förderquote von 100%.

Der Zuschlag für das Bauvorhaben „Grund-
hafter Ausbau Alte Dorfstraße in Geyersdorf, 
BA 3 - Tief-, Straßen- und Stützwandbau, 
Brückenbau“ wurde vorbehaltlich der Bean-
standungsfrist an die SUD Ingenieur- und 
Baugesellschaft mbH aus 08280 Aue erteilt. 
Das geprüfte Auftragsbrutto beläuft sich auf 
790.451,03 €.

Der Entwurf der Nachtragssatzung 2024 war 
öffentlich in der Verwaltung vom 01.03.2024 
bis 11.03.2024 zur Einsicht ausgelegt. Ein-
wendungen konnten bis zum 20.03.2024 
vorgebracht werden. Die Nachtragssatzung 
muss vom Stadtrat in einer öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen werden. Anschließ-
end ist sie der Rechtsaufsichtsbehörde vorzu-
legen und von dieser zu bestätigen.

Die Prüfung und Wertung der Angebote wurde 
durch den Fachbereich Bau in Zusammen-
arbeit mit der Vergabestelle durchgeführt. 
Dabei musste ein Angebot zwingend ausge-
schlossen werden. Die geforderte Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit konnte 
bei allen Bietern im Zuge der Eignungsprüfung 
bestätigt werden. Des Weiteren wurde die 
Angemessenheit der Preise geprüft, wobei ein 
Angebot aus preislichen Gründen nicht in die 
engere Wahl kam. Von den in die engere Wahl 
gekommenen Angeboten soll nach bereits er-
folgter Prüfung aller wichtigen auftragsbezog-
enen Kriterien das wirtschaftlichste Angebot 
den Zuschlag erhalten.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz hat beschlossen, dem Durchführ-
ungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Tannenweg“ zwischen der Stadt und 
der Waldschlösschen-Gastro GmbH zuzu-
stimmen. Der Oberbürgermeister wurde be-
auftragt, den Vertrag gemäß den kommunal-
rechtlichen Vorgaben abzuschließen.

Wechsel des Vorhabenträgers im Rahmen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Tannenweg“

Die Richtlinie sieht einen Regelfördersatz von 
40 % der förderfähigen Ausgaben vor. Dieser 
Satz kann bei der Schaffung von Arbeitsplätzen 
um weitere bis zu 10 Prozentpunkte erhöht 
werden. Die maximale Förderung beträgt 
40.000 €, kann aber bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen auf bis zu 50.000 € erhöht 
werden.

Für die Umsetzung der Förderung ist eine kom-
munale Förderrichtlinie erforderlich, die ge-
meinsam mit dem Werbering erarbeitet wurde 
und nun vom Stadtrat genehmigt werden muss.

EFRE 2021-2027“ mit der Bestätigung des 
monetären Gebietsrahmens liegt vor. 

Die Prüfung der Förderanträge erfolgt wie 
bisher durch eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Mitgliedern des Verwaltungsausschusses, 
der Stadtverwaltung, der IHK und anderen 
relevanten Akteuren. Die finalen Entschei-
dungen über die Förderanträge werden dem 
Verwaltungsausschuss vorgelegt.
Dieses Einzelprojekt bietet lokalen Unter-
nehmen, die aufgrund ihrer Größe, Branche 
oder Investitionsvolumen keinen Zugang zu 
öffentlichen Fördermitteln haben, die Mög-
lichkeit, ihre Position auf dem Markt zu ver-
bessern. Gleichzeitig soll es einen Anreiz für 
die Ansiedlung in zentralen Lagen schaffen, um 
Leerstände zu reduzieren und die Quartiere zu 
beleben.

Die Stadt Annaberg-Buchholz verkauft die 
Buchenstraße 25, Flurstück 359 der Gemark-
ung Buchholz an Mario Augustin; Peter Augus-
tin; Sandra Zorn aus Berlin sowie an Kay 
Schulze, aus Annaberg-Buchholz zu den 
folgenden Bedingungen: 
1. Der Kaufpreis beträgt 15.000 €. 

Gemäß dieser Richtlinie kann die Stadt Anna-
berg-Buchholz Kleinst- und Kleinunternehmen 
innerhalb des EFRE-NiSE-Gebiets Beihilfen für 
Investitionsmaßnahmen gewähren, vorausge-
setzt, das Vorhaben entspricht den Anforder-
ungen der Richtlinie.

Verkauf Buchenstraße 25, Flurstück 359 Ge-
markung Buchholz
Die Buchenstraße 25 hat eine Grundstücks-
größe von 480 m². Es handelt sich um ein 
sanierungsbedürftiges, seit 1999 leerstehendes 
Mehrfamilienhaus in geschlossener Bebauung. 
Die Kaufinteressenten planen den Ausbau von 
3 - 4 Raum Wohnungen im sozialen Bereich. 
Im Erdgeschoss sollen behinderten- und alters-
gerechte Wohnungen entstehen. Der Kaufpreis 
ist das Ergebnis der Verkaufsverhandlungen.
Der Buchwert beträgt für den Grund- und 
Boden 12.000 € und für das Gebäude 177,83 
€. Die Kosten für Winterdienst, Gehwegreinig-
ung und Sicherungsmaßnahmen am Gebäude 
betragen jährlich ca. 800 €.

Der Stadtrat beschloss die Förderrichtlinie der 
Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz über 
die Gewährung von Zuwendungen an Kleinst- 
und Kleinunternehmen im Rahmen des 
Vorhabens „NiSE Annaberg-Buchholz EFRE 
2021-2027“. Förderzusagen werden erst nach 
Vorliegen des Einzelprojektbescheides erteilt. 

2. Die Stadt Annaberg-Buchholz behält sich ein 
Wiederkaufsrecht vor, für den Fall, dass die  Er-
werber nicht innerhalb von vier Jahren ab 
Eigentumsübergang die Sanierung des Ge-
bäudes zum Abschluss gebracht haben. 
3. Für den Fall, dass die Erwerber das Flurstück 
oder Teilflächen davon innerhalb der nächsten 
zehn Jahre weiter veräußert, ist ein Mehrerlös 
an die Stadt Annaberg-Buchholz abzuführen. 
4. Die Bestellung von Grundpfandrechten wird 
bereits vor Eigentumsübergang in beliebiger 
Höhe genehmigt. Es ist sicherzustellen, dass 
daraus zuerst die Kaufpreiszahlung erfolgt. 

Der bisherige Vorhabenträger REAL MASSIV-
BAU GmbH aus Annaberg-Buchholz hat der 
Waldschlösschen-Gastro GmbH den Grund-
besitz nebst Zubehör an der Liegenschaft 
Flurstück 452/21 der Gemarkung Geyersdorf 
verkauft. Gemäß § 12 Abs. 5 BauGB sowie § 5 
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Mit dem Ziel der wirtschaftlichen und sozialen 
Belebung insbesondere der Innenstadt, hat die 
Stadt Annaberg-Buchholz einen kommunalen 
KU-Fonds eingerichtet. Der KU-Fonds ist 
Bestandteil des Gesamtvorhabens im Rahmen 
des Förderprogramms „Nachhaltige integrierte 
Stadtentwicklung EFRE 2021-2027". Klein-
unternehmen innerhalb des Fördergebiets 
„EFRE-NiSE“ haben somit ab sofort die 
Möglichkeit, Zuschüsse für Investitionen für 
Ihre Betriebsstätten innerhalb des EFRE-Förder-
gebiets zu beantragen.
Mit dem KU-Fonds soll vor Ort ansässigen 
Unternehmen die Möglichkeiten geboten 
werden, ihre Marktposition durch gezielte 
Investitionen zu verbessern. Gleichzeitig soll 
für die zentralen Lagen ein Ansiedlungsanreiz 
geschaffen werden, der zur Reduzierung der 
vorhandenen Leerstände und letztlich zur 
Belebung der Quartiere beiträgt. Der KU-Fonds 
setzt sich anteilig aus Mitteln der Europäischen 
Union (60 %), des Freistaates Sachsen (15 %) 
und der Stadt Annaberg-Buchholz (25 %) 
zusammen.

Mit dem vorliegenden Stadtanzeiger #04-
2024, möchten wir auf die Bekanntmachung 
der Förderrichtlinie mit den Maßgaben und 
Voraussetzungen unter denen Zuschüsse aus 
dem kommunalen KU-Fonds gewährt werden, 
hinweisen. Die komplette Förderrichtlinie der 
Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz über 
die Gewährung von Zuwendungen an Kleinst- 
und Kleinunternehmen im Rahmen des Vor-
habens Nachhaltige integrierte Stadtentwick-
lung „NiSE Annaberg-Buchholz EFRE 2021-
2027“ („kommunale KU-Förderrichtlinie“) ist 
unter Förderung von Klein- und Kleinstunter-
nehmen (EFRE-NiSE) - Stadtleben - Große 
Kreisstadt Annaberg-Buchholz einsehbar oder 
sannen Sie gern mit dem Smartphone/Tablet 
den untenstehenden QR-Code ein. Auf der o.g. 
Webseite sind ebenfalls alle Informationen 

Die Förderquote beträgt bis zu 40 Prozent bei 
einer Höchstfördersumme von max. 40.000 €. 
Antragsberechtigt sind kleine Unternehmen im 
Fördergebiet. Zuwendungsfähig sind bspw. 
Investitionen in Geschäftsausstattung, Technik, 
Werbeanlagen oder Barrierefreiheit. 

Stadtplanung/Sanierung
E-Mail: mario.dammkoehler@annaberg-
buchholz.de,Tel.: 03733 425-264

Ansprechpartner: Mario Dammköhler

zum KU-Fond sowie Hinweise und Formulare 
zur Antragstellung veröffentlicht.

www.annaberg-buchholz.de/de/leben/planen-
bauen-wohnen/foerderprogramme/efre-nise-
2021-2027/ku-foerderung-efre-nise.php 

Förderung von Kleinunternehmen - Stadt Annaberg-Buchholz ermöglicht 
Investitionszuschüsse aus dem kommunalen KU-Fonds

1 Der Begriff KU umfasst Kleinstunternehmen und kleine 
Unternehmen. Das Statistische Bundesamt definiert KU in 
Anlehnung an die Empfehlung (2003/ 361/EG) der Europäischen 
Kommission nach Umsatz- und Beschäftigtengrößenklassen. Als 
KU gelten Unter-nehmen mit maximal 49 Beschäftigte und einem 
Jahresumsatz von bis zu 10 Millionen Euro.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz 
bestätigte gegenüber der Presse den Eingang 
der Drohung, die in einem Brief mit offen-
kundig kindlicher Schrift im Schulbriefkasten 
eingegangen war. In diesem wurde ein An-
schlag für 11:30 Uhr angekündigt. Seit dem 
offiziellen Schulbeginn am Morgen, hielten 
sich rund 500 Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrer im Bildungszentrum auf.
Die Schulleiterinnen der Grund- und Ober-
schule reagierten umgehend und entschieden 

Mit einer Bombendrohung ging der erste 
Schultag nach den Osterferien am Bildungs-
zentrum „Adam Ries“ in Annaberg-Buchholz 
erschreckender Weise für alle Anwesenden los.
Der Vorfall, der neben den Schulleiterinnen, 
Lehrern und Schülern ebenfalls Oberbürger-
meister Rolf Schmidt, die örtliche Polizei-
behörde und die Einwohner beschäftigte, 
wurde jedoch durch eine schnelle und gezielte 
Reaktion entschärft.

sich gemeinsam mit der verständigten Polizei 
zur Evakuierung des Gebäudekomplexes als 
Vorsichtsmaßnahme. Im Anschluss wurde das 
Bildungszentrum gründlich unter- und durch-
sucht. Zu dieser Situation äußerte sich Ober-
bürgermeister Schmidt: „Ich möchte meinen 
Dank an die Schulleiterinnen, Lehrerschaft, 
Leiterin der Vorschule/Hort und die im Einsatz 
beteiligten Polizisten aussprechen. Ihre 
schnelle Reaktion, Hilfe und Prüfung haben 

dazu beigetragen, dass keine Person zu 
Schaden kam. Es ist eine Erleichterung, dass die 
Drohung nicht in die Tat umgesetzt wurde. 
Ebenfalls ein großes Dankeschön an die 
schnelle Kommunikation zu und mit den 
Eltern, welche ihre Kinder zügig von der Schule 
abholen und somit außer möglicher Gefahr 
bringen konnten. Es macht uns betroffen, dass 
auch eine unserer Einrichtungen Opfer einer 
solchen Drohung geworden ist und hoffen, 
dass der oder die Täter schnell ermittelt werden 
können.“ Der Unterrichtsbetrieb wurde seitens 
Abwägung der Schulleiterinnen eingestellt. 
Die Durchsuchung durch die Polizei wurden 
am frühen Nachmittag abgeschlossen mit dem 
Ergebnis, dass zur Erleichterung von allen 
keine Bombe gefunden wurde. Der Schul-
komplex wurde somit wieder freigegeben. Der 
reguläre Schulbetrieb fand ab Dienstag, dem 9. 
April 2024, wieder regulär statt.

Bombendrohung am Bildungszentrum „Adam Ries“ in Annaberg-Buchholz am 8. April 
Schnelle Reaktion verhinderte mögliche Gefahren

Helmut Schramm - ein tapferer Feuerwehr-
mann, der sein Leben dem Schutz anderer 
widmete. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, 
seinem Humor und seiner Warmherzigkeit 
berührte er unzählige Menschen. Seine Ver-
dienste wurden durch zahlreiche Auszeich-
nungen, darunter die Ehrenbürgerschaft, ge-
würdigt. Sein tragischer Verlust hinterlässt eine 
schmerzliche Lücke in unserer Gemeinschaft. 
Möge sein Vermächtnis uns stets daran er-
innern, wie viel Gutes ein einzelner Mensch 
bewirken kann.

In Gedenken an 
Helmut Schramm

Die Stadt informiert

Mit tiefer Trauer und großer Anteilnahme haben wir als Stadt 
Annaberg-Buchholz vom unfassbar tragischen Tod von Helmut Schramm erfahren.

Helmut Schramm war Ehrenbürger der Stadt Annaberg-Buchholz. 
Er war von 1960 bis 2001 Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Annaberg 
und stand 75 Jahre im Dienste der Freiwilligen Feuerwehr Annaberg. 

Sein Engagement galt sein Leben lang dem Ehrenamt.
Seine menschliche Wärme bleibt uns allen ein Vorbild. 

Als Stadt Annaberg-Buchholz werden wir ihm immer ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Rolf Schmidt
im Namen der Stadt und des Stadtrates Annaberg-Buchholz

geb. 14.03.1934           gest. 27.03.2024

Die Stadt Annaberg-Buchholz trauert 
um ihren Ehrenbürger Herrn

Helmut Schramm

NACHRUF
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   nach Anwendung verbleibt, müssen über die 

- Biokunststofftüten und kompostierbare 

   Bäckertüte gehört in die Restabfalltonne!

† Wer seinen Bioabfall in Bäckertüten 

Abfälle aus tierischem Material, wie Hasen-
mist, Kleintierstreu, Federn, Tierhaare und 
Knochen, sind aus hygienischer Sicht nicht für 
die Biotonne geeignet. Insbesondere über 
Tierausscheidungen können pathogene Keime 
in den Kompost gelangen und somit die 
Qualität der Komposterde negativ beein-
flussen. Knochen, Federn und Tierhaare zer-
setzen sich bei der Kompostierung nicht 
schnell genug und sind viel stärker mit Keimen 
belastet als anderer Biomüll. Sie müssen als 
Störstoffe aussortiert werden.

   Kaffeekapseln die nach dem Gebrauch leer 

   Kaffeekapseln, in denen das Kaffeepulver 

   sind, können in der Gelben Tonne bzw. dem 

Grundsätzlich eine gute Idee, den Bioabfall aus 
der Küche in einer Bäckertüte zu sammeln. In 
der Biotonne haben die Bäckertüten aber 
nichts zu suchen. Diese Tüten sind mit einer 
hauchdünnen Kunststoffschicht umhüllt, 
welche nicht in den Kompostieranlagen 
verrottet. Sie zählen zu den Störstoffen, welche 
aufwändig herausgefiltert werden müssen.

   nur den Inhalt in die Biotonne geben. Die 

- Bäckertüten

† Biokunststofftüten und kompostierbare 

   Gelben Sack entsorgt werden.

   sammeln will, kann dies gern tun, sollte aber 

  Kaffeekapseln
Egal, mit welchem Label die Hersteller werben, 
Kaffeekapseln und Biokunststofftüten gehören 
niemals in die Biotonne. Auch wenn sie bio-
logisch abbaubar sind, brauchen sie in jedem 
Fall zu lange, um in den üblichen Kompostier-
anlagen zu verrotten. Diese Kapseln gehören 
zu den Störstoffen und müssen unter großem 
Aufwand aussortiert werden. 

- Hasenmist, Kleintierstreu, Federn, Tierhaare

   Restabfalltonne entsorgt werden! 

  Zwiebeln (netzartige orange Raschelsäcke)

   entsorgt werden!

† Asche muss über die Restabfalltonne ent-

- ungeöffnete Kunststoffverpackungen mit ver-

- behandeltes Holz
Zweige und Äste mit einem Durchmesser bis zu 
15 cm können in der Biotonne entsorgt 
werden. Stärkere Äste und Bauholz dürfen 
nicht in die Biotonne, da sie zu viel Zeit be-
nötigt, um zu verrotten. Bei der Entsorgung von 
Altholz werden verschiedene Kategorien unter-
schieden, je nachdem, ob bzw. womit das Holz 
behandelt wurde. Erkundigen Sie sich vor der 
Entsorgung, ob eine Abgabe am Wertstoffhof 
möglich ist. 

   werden!

  dorbenen Lebensmitteln

Auch wenn es eklig ist, verdorbene Lebens-
mittel können nur ohne Kunststoffverpackung 
in der Biotonne entsorgt werden. Die Verpack-
ung selbst hat nichts in der Biotonne zu suchen. 

   sorgt werden!

- Asche von Holz, Brikett und Kohle

† Hasenmist, Kleintierstreu, Federn und 
   Knochen müssen über die Restabfalltonne 

- Verkaufsverpackungen von Kartoffeln und 

Oft wird Asche als wertvoller Dünger ange-
sehen, dennoch darf Asche nicht in die Bio-
tonne. Auch laut Bioabfallverordnung ist Asche 
als Bestandteil des Bioabfalls nicht zulässig.

† Altholz kann auf den Wertstoffhöfen entsorgt 

   Gelbe Tonne, bei starken Verschmutzungen 

- Sehr feuchte Abfälle lässt man am besten in 

Über 15 Jahre dauert es, bis sich ein Zigaretten-
stummel im Kompost zersetzt hat. Der in 
Zigarettenkippen enthaltene Kunststoff, aber 
auch andere Giftstoffe, wie Arsen, Cadmium, 
Blei, Benzol, Formaldehyd und Nikotin ge-
fährden das Grundwasser und die Gesundheit 
von Menschen und Tieren. 

Sie verhindert die Kompostierung der darin 
enthaltenen Lebensmittel und muss als Stör-
stoff aussortiert werden.

- Eine Schicht Eierkartons aus Pappe als unterste 

- Staubsaugerbeutel, Windeln

† Staubsaugerbeutel und Windeln müssen 

- Zigarettenkippen

† Zigarettenkippen müssen über die Restab-

Alles, was nicht kompostierbar ist und alles, 
was man nicht in der Blumenerde wieder-
finden möchte - es sollte selbstverständlich 
sein, das gehört nicht in die Biotonne!

Noch einige Tipps für die Biotonne: 

    über die Restabfalltonne entsorgt werden!

   in der Restabfalltonne entsorgt werden.

    falltonne entsorgt werden!

  Einlage kann verhindern, dass der Inhalt am 

† Die ausgeleerte Verpackung kann in die 

  Boden der Biotonne anfriert!

  der Spüle abtropfen. So kann man verhindern, 
  dass im Winter die Abfälle am Rand der 
  Biotonne anfrieren!
- Vor Feuchtigkeit und Gerüchen der Bioabfälle 
  kann man sich schützen, indem man die Ab-
  fälle in dünnes Küchenpapier oder in handels-
  übliche Papiertüten einpackt. Dieses Papier 

- Im Sommer kann man den Tonnendeckel mit 
  Essig einsprühen, das hält Insekten fern.
Informationen erhalten Sie auch bei den Abfall-
beratern des ZAS unter Tel. 037296 66 254 und 
03735 608 5313.

  darf in der Biotonne verbleiben.

Information des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Südwestsachsen    

Was alles nicht in die Biotonne gehört:

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Euro-
päischen Parlaments und für die gleichzeitig 
stattfindenden Kommunalwahlen für die Stadt 
Annaberg-Buchholz wird in der Zeit vom 21. 
bis 24. Mai 2024 während der Öffnungszeiten 
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr 
sowie Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr 
im Bürgerzentrum, Rathaus der Stadt Anna-
berg-Buchholz, Markt 1 für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereit gehalten. Das Anfertigen von Auszügen aus dem Wähler-

verzeichnis ist für Wahlberechtigte zulässig, so-
weit dies im Zusammenhang mit der Prüfung 
des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen 
steht und der Wahlberechtigte Tatsachen 
glaubhaft gemacht hat, aus denen sich die Un-

deren im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerver-
zeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder einen Wahlschein für 
die Wahl zum Europäischen Parlament und/ 
oder einen Wahlschein für die Kommunal-
wahlen hat.

richtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsicht-
lich dieser Personen ergeben kann.
Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches 
nur von einem Bediensteten der Stadt Anna-
berg-Buchholz bedient werden darf.

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament und für die gleichzeitig stattfindenden 

Kommunalwahlen am 9. Juni 2024

Mobile Schadstoffsammlung Frühjahr 2024 - Verlegung des Stellplatzes für das Schadstoffmobil 

Zur Abgabe von Schadstoffen nutzen Sie bitte 
den Ausweichstandort auf dem Betriebshof 
der Stadt Annaberg-Buchholz (Robert-Blum-
Straße 28).
Entgegen genommen werden Schadstoffe in 
haushaltstypischen Kleinmengen. Als haus-

Aufgrund der Vorbereitungen für die Anna-
berger Kät kann der im Abfallkalender 2024 
ausgewiesene Haltepunkt „Kätplatz“ in Anna-
berg-Buchholz am Montag, 27. Mai 2024 von 
15:15 - 16:15 Uhr nicht angefahren werden.

haltsübliche Mengen gelten Abfallmengen bis 
zu 25 kg je Anlieferung. Die Gebindegröße zur 
Annahme darf dabei 20 Liter nicht über-
schreiten. Die Gefäße müssen auslaufsicher 
verschlossen sein. Gefährliche Abfälle sind in 
ihren Originalgebinden zu belassen. Flüssig-
keiten sind generell in geschlossenen Behältern 
abzugeben und niemals zu mischen. Die Ab-
gabe der Schadstoffe darf nur direkt beim 
Personal am Sammelpunkt erfolgen. Es darf 
nichts unbeaufsichtigt vor oder nach dem An-

nahmetermin am Stellplatz abgestellt werden.

Anfragen richten Sie bitte an die Abfallberater 
des ZAS: Tel. 037296 66 254 oder 03735 608 
5313 

Leere Farbdosen, Farbdosen mit vollständig 
eingetrockneten Resten, wasserlösliche Wand-
und Dispersionsfarben können über den Rest-
abfall entsorgt werden. Leere Kunststoffeimer 
(z. B. von Wandfarbe) und leere Spraydosen mit 
einem Recyclingsymbol gehören in die Gelbe 
Tonne bzw. in den Gelben Sack.
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kann in der Zeit vom 21. bis 24. Mai 2024, 
spätestens am 24. Mai 2024 bis 12 Uhr, bei der 
Stadt Annaberg-Buchholz, Bürgerzentrum, 
Markt 1, 09456 Annaberg-Buchholz Einspruch 
einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. 
Der Einspruch/ Antrag kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt/ 
gestellt werden. Soweit die behaupteten Tat-
sachen nicht offenkundig sind, hat der Antrag-
steller die erforderlichen Beweismittel beizu-
fügen.

- zu den Kommunalwahlen hat, kann an den 

5.1. ein in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter,

4. Wer einen Wahlschein

  kann

  Wahlen durch Stimmabgabe in einem 

5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
um nicht Gefahr zu laufen, dass das Wahlrecht 
nicht ausgeübt werden kann. Wahlberechtigte, 
die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt 
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

  Wahlgebiets/Wahlkreises oder durch Brief-

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden versäumt hat, rechtzeitig die Be-
richtigung des Wählerverzeichnisses für die 
Kommunalwahlen zu beantragen (§ 11 Nr. 1 
Sächsische Kommunalwahlordnung - Sächs 
KomWO) und für die Europawahl der Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis) 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung (EuWO) und bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der EuWO bis zum 19. Mai 
2024 oder der Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der EuWO 
bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. In dieser ist vermerkt, für 
welche Wahl sie gilt.

- zur Wahl des Europäischen Parlaments hat, 

  des Erzgebirgskreises

  beliebigen Wahlraum des für ihn zuständigen 

  durch Stimmabgabe in einem Wahlraum 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

  wahl teilnehmen.

In den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 2 KomWG i. V. 
m. § 11 SächsKomWO bzw. § 24 Abs. 2 EuWO 
können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 
15 Uhr beantragt werden. Das Gleiche gilt, 
wenn bei glaubhaft gemachter plötzlicher Er-
krankung der Wahlraum nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Kom-
munalwahl erst nach Ablauf der Frist zur 
Einsichtnahme (§ 11 Nr. 2 SächsKomWO) und 
an der Europawahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung und bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der EuWO oder der 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 21 Abs. 1 der EuWO entstanden ist.
c) wenn sein Wahlrecht im Beschwerde- oder 
Ein-spruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnisnahme der 
Stadt Annaberg-Buchholz gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerver-
zeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 7. Juni 2024, 18 Uhr, bei der Stadt Anna-
berg-Buch-holz, Bürgerzentrum Markt 1, 
09456 Annaberg-Buchholz mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden. 
In dem Antrag sind die Anschrift des Wahlbe-
rechtigten sowie sein Geburtsdatum oder die 
laufende Nummer, unter der er im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, anzugeben. Eine tele-
fonische Beantragung ist unzulässig.

ihm der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihm bis zum 8. Juni 2024, 12 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer an-
deren Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlbe-
rechtigte für die Wahl zum Europäischen Parla-
ment
- einen amtlichen Stimmzettel
- einen amtlichen weißen Stimmzettel-

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den vorstehend 
unter Nr. 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, stellen.

  umschlag
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit  
  der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-
  zusenden ist und
- ein Merkblatt für die Briefwahl,

  zum Kreistag

Informationen zum Datenschutz 

  zum Stadtrat

- einen amtlichen orangenen Wahlbrief-

Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen 
Post AG als Standardbriefe ohne besondere 
Versendeform unentgeltlich für die Wähler 
befördert. Sie können auch bei der, auf dem 
jeweiligen Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahl-

- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl 
für die Kommunalwahlen

  zum Ortschaftsrat (wenn im Wahlschein 

Holt der Wahlberechtigte persönlich den 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, 
so kann er die Briefwahl an Ort und Stelle 
ausüben. Die Abholung von Wahlscheinen 
und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist 
nur möglich, wenn die Berechtigung zur Em-
pfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Dies hat 
sie der Stadt vor Empfang der Briefwahlunter-
lagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszu-
weisen.

7. a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins 
Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch 
gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die 
Verarbeitung der in diesem Zusammenhang 
angegebenen personenbezogenen Daten zur 
Bearbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs 
auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundver-
ordnung i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 
17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes und den 
§§ 14 bis 17b, §§ 20 bis 22 der Europawahlord-
nung sowie i. V. m. §§ 4, 33, 37a, 48 des Kom-
munalwahlgesetzes und § 9 der Sächsischen 
Kommunalwahlordnung.

- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl 

  angegeben)
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag

  brief zurückzusenden ist und
  umschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-

Diese Bekanntmachung ist zugleich die daten-
schutzrechtliche Information der Betroffenen 
im Sinne von Artikel 13 der Datenschutz-
Grundverordnung über die für die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses und für die Erteilung 
eines Wahlscheins verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten:

Bei der Briefwahl muss der Wähler die ver-
schlossenen amtlichen Wahlbriefe mit Wahl-
umschlag, Stimmzettel(n) und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18 Uhr eingehen.

- einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl 

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

9. Verantwortlich für die Verarbeitung der ange-
gebenen personenbezogenen Daten ist die 
Stadt Annaberg-Buchholz. Die Kontaktdaten 
des behördlichen Datenschutzbeauftragten 
sind: Stadt Annaberg-Buchholz, Datenschutz-
beauftragter, Markt 1, 09456 Annaberg-
Buchholz, E-Mail: Datenschutzbeauftragter@ 
annaberg-buchholz.de, Tel.: 03733 425 210

scheins gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der 
in diesem Zusammenhang angegebenen 
personenbezogenen Daten zur Bearbeitung 
des Antrages auf der Grundlage von Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i. V. m. § 4 des Europawahl-
gesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlge-
setzes und den §§ 24 bis 29 der Europawahl-
ordnung sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 
48 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 
und 13 der Sächsischen Kommunalwahlord-
nung.
c) Haben Sie eine Vollmacht für die Bean-
tragung eines Wahlscheins und/oder für die 
Abholung des Wahlscheins mit Briefwahl-
unterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarb-
eitung der von Ihnen und dem Bevollmächtig-
ten in diesem Zusammenhang angegebenen 
personenbezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berechtigung des 
Bevollmächtigten für die Beantragung eines 
Wahlscheins bzw. den Empfang des Wahl-
scheins und der Briefwahlunterlagen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c 
und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. 
m. mit § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 
2 des Bundeswahlgesetzes und § 26 Absatz 3, § 
27 Absatz 5 der Europawahlordnung sowie i. V. 
m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunal-
wahlgesetzes und den § 13 Absatz 2, § 14 Ab-
satz 4 und 6 der Sächsischen Kommunalwahl-
ordnung.

11. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinver-
zeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen Wahl-
scheine sowie Verzeichnisse über die Bevoll-
mächtigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine sind nach Ablauf von sechs 
Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit 

d) Die Stadt führt Verzeichnisse über erteilte 
Wahlscheine, § 27 Absatz 6 der Europawahl-
ordnung, § 14 Absatz 8 der Sächsischen Kom-
munalwahlordnung, ein Verzeichnis über für 
un-gültig erklärte Wahlscheine, § 27 Absatz 8 
der Europawahlordnung, § 14 Absatz 11 der 
Sächsischen Kommunalwahlordnung, sowie 
ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und 
die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 14 
Absatz 4 Satz 5 der Sächsischen Kommunal-
wahlordnung.

8. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbe-
zogenen Daten bereitzustellen. Eine Bear-
beitung des Antrages auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das 
Wählerverzeichnis und des Antrages auf 
Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteil-
ung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und 
der Briefwahlunterlagen an einen Bevoll-
mächtigten ist ohne die Angaben nicht mög-
lich.

10. Im Falle einer Beschwerde gegen die Ver-
sagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, 
gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das 
Wahlverzeichnis oder gegen die Versagung des 
Wahlscheins ist Empfänger der personenbe-
zogenen Daten für die Europawahl der Kreis-
wahlleiter (Postanschrift: Paulus-Jenisius-Str. 
24, 09456 Annaberg-B.), für die Kommunal-
wahlen das 1Landratsamt Erzgebirgskreis 
(Postanschrift: Paulus-Jenisius-Str. 24, 09456 
Annaberg-B.) als zuständige Rechtsaufsichts-
behörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahl-
anfechtung können auch die zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungs-
gerichte sowie der Sächsische Verfassungs-
gerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die 
Strafverfolgungsbehörden und andere Gerichte 
Empfänger der personenbezogenen Daten 
sein.



2  (B) Haus der Hoffnung, Barbara-

5  (B)  Grundschule Maria Montessori, 

6  (B)  Gründer- und Dienstleistungs-

 burg, Dresdner Straße 22

8  (B)   Bildungszentrum Adam Ries, 

1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024, finden die 
Wahl zum Europäischen Parlament in der 
Bundesrepublik Deutschland, die Stadtrats-
wahl, die Kreistagswahl sowie die Ortschafts-
ratswahlen Cunersdorf, Frohnau, Geyersdorf 
und Kleinrückerswalde gleichzeitig und in den-
selben Wahlräumen statt. Die Wahl dauert von 
8.00 bis 18.00 Uhr

4  (B)  Turnhalle Sportpark Grenzenlos, 

11  ehemaliges Rathaus Buchholz, 

1 Kindertagesstätte Mäuseburg,  

2. Die Stadt Annaberg-Buchholz ist in folgende 
allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:

 Heimstättenweg 40

 Uthmann-Ring 157
3  (B)   Hort der Grundschule an der Riesen-

 Barbara-Uthmann-Ring 157a

 Robert-Blum-Straße 27

 zentrum, Adam-Ries-Straße 16
7  (B) Stadtbibliothek, Klosterstraße 5

 Oberer Kirchplatz 1
9  Landkreis-Gymnasium St. Annen, 
 Pestalozzistraße 9
10 (B)  Förderschule Christian Felix Weiße,
 Zinnackerweg 2

 Rathausplatz 1
12  Oberschule J. H. Pestalozzi, 
 Schlettauer Straße 7
13 (B)  Wohn- und Pflegezentrum 

14 (B) Haus der Vereine Cunersdorf, 

15  ehemaliges Rathaus Geyersdorf, 

 Annaberg, Louise-Otto-Peters-Str. 5

 August-Bebel-Straße 46

 Geyersdorfer Rathausweg 1
(B) barrierefreie Wahlräume

Die Lage und Abgrenzung der Wahlbezirke er-
gibt sich aus der beigefügten Karte, die Be-
standteil dieser Bekanntmachung ist. In den 
Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit bis zum 19. Mai 2024 zu-
gestellt werden, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte wählen kann.
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Die Stimmzettel für die Wahl zum Europä-
ischen Parlament sind von weißer, die für die 
Kreistagswahl von rosaer, die für die Stadtrats-
wahl von gelber und die für die Ortschaftsrats-
wahlen von hellgrüner Farbe. Die Stimmzettel 
werden im Wahlraum bereitgehalten und dem 
Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausge-
händigt.
4.A  Bei der Wahl zum Europäischen Parlament 
(weißer Stimmzettel) gilt: Jeder Wähler hat eine 
Stimme. Der Stimmzettel enthält jeweils unter 
fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen politischen Verein-
igung und ihr Kennwort sowie jeweils die 
ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahl-
vorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis 

für die Kennzeichnung. 

b) die Familiennamen, Vornamen, Beruf oder 
Stand entsprechend der nach § 20 Abs. 1 Sächs 
KomWO bekanntgemachten Anschrift in der 
zugelassenen Reihenfolge. Auf den Stimm-
zetteln für die Kreistagswahl erfolgt zusätzlich 
die Angabe der Postleitzahl und des Wohn-
ortes.

a) die für das Wahlgebiet zugelassenen Wahl-
vorschläge unter Angabe ihrer Bezeichnung 
und in der gemäß § 19 Abs. 5 und 6 Sächs 
KomWO bestimmten Reihenfolge.

Für die Ortschaftsratswahl in Cunersdorf ist nur 
ein Wahlvorschlag zugelassen. Es findet Mehr-
heitswahl ohne Bindung an die Wahlvor-
schläge statt. Nach § 7 Abs. 3 KomWG kann 
damit jede wählbare Person gewählt werden. 

Der Wahlberechtigte gibt seine Stimmen in der 
Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den 
oder die Bewerber, dem oder denen er seine 
Stimme(n) geben will, durch Ankreuzen oder 
auf andere eindeutige Weise kennzeichnet.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

b) bei den Kommunalwahlen durch persön-
liche Stimmabgabe in einem Wahlraum des für 
sie zuständigen Wahlgebietes oder durch Brief-
wahl wählen. Gilt der Wahlschein für mehrere 
gleichzeitig durchzuführende Kommunal-

6. Jeder Wähler kann - außer er besitzt einen 
Wahlschein - nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Zur Wahl sind die Wahlb-
enachrichtigung sowie ein amtlicher Personal-
ausweis oder Reisepass, bei ausländischen 
Unionsbürgern ein gültiger Identitätsausweis 
oder Reisepass, mitzubringen. Die Wahlbe-
nachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. Der Stimmzettel muss von vom 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass die Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. Das Fotografieren und Filmen in der 
Wahlkabine ist verboten.

7. Wer einen Wahlschein hat kann

5. Es können nur Bewerber gewählt werden, 
deren Namen im Stimmzettel aufgeführt sind. 
Der Wahlberechtigte kann seine Stimmen 
Bewerbern aus verschiedenen Wahlvor-
schlägen geben (panaschieren) und einem Be-
werber bis zu drei Stimmen geben (kumu-
lieren).

4.B  Bei der Stadtratswahl (gelber Stimmzettel), 
den Ortschaftsratswahlen (hellgrüner Stimm-
zettel) und der Kreistagswahl (rosa Stimmzettel) 
gilt: Jeder Wähler hat drei Stimmen. Der Stimm-
zettel enthält unter fortlaufender Nummer:

a) bei der Wahl zum Europäischen Parlament 
durch persönliche Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlbezirk des Erzgebirgskreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen, 

Annaberg-Buchholz, den 02.04.2024

9. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Das 
gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahl-
gesetzes). Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
eine Vertretung anstelle der Wahlberechtigten 
ist unzulässig. Wahlberechtigte, die des Lesens 
unkundig oder wegen körperlicher Beeinträch-
tigung oder Behinderung gehindert sind, ihre 
Stimme allein abzugeben, können sich der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von den Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt.

Anlage: Karte Wahlbezirke

10. Die Wahlhandlung sowie die anschließ-
ende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich 
ist. Die Briefwahlvorstände für die Europawahl 
und die Kommunalwahlen treten am 09.06. 
2024, um 15.00 Uhr im Rathaus Annaberg, 
Markt 1, 09456 Annaberg-Buchholz und im 
Haus des Gastes Erzhammer, Buchholzer Str. 2, 
09456 Annaberg-Buchholz zusammen.

wahlen kann die persönliche Stimmabgabe nur 
in einem Wahlbezirk des jeweils kleinsten 
Wahlgebiets erfolgen. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbe-
fugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Rolf Schmidt, Oberbürgermeister

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag und einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beantragen sowie den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und dem Wahl-
schein mit der unterschriebenen Versicherung 
an Eides statt so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Gemeinde über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der Gemeinde abgegeben werden.

WAHLBEKANNTMACHUNG
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  Kommunalwahl noch angefochten ist oder

  schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas 
  anderes anordnet, 

nicht gemäß § 83 Absatz 2 der Europa-
wahlordnung, § 62 Absatz 2 der Sächsischen 
Kommunalwahlordnung
- der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein 

- die Entscheidung über die Gültigkeit der 

- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur 
  Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung 
  sein können.

12. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetz-
ungen stehen Ihnen folgende Rechte zu:
Recht auf Auskunft über Sie betreffende per-
sonenbezogene Daten (Artikel 15 Daten-
schutz-Grundverordnung)
Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden un-

Recht auf Löschung personenbezogener Daten 
(Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung)

richtigen personenbezogenen Daten (Artikel 
16 Datenschutz-Grundverordnung)

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten (Artikel 18 Daten-
schutz-Grundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus den wahl-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere durch 
die Vorschriften über das Recht auf Einsicht-
nahme in das Wählerverzeichnis und den Er-
halt einer Kopie, § 4 des Europawahlgesetzes, § 
17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. § 
20 der Europawahlordnung; §§ 4 Absatz 2, 33, 
37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 
Absatz 2 und 3 der Sächsischen Kommunal-
wahlordnung, durch die Vorschriften über den 
Einspruch und die Beschwerde gegen das 

Wählerverzeichnis, § 4 des Europawahlge-
setzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes 
i. V. m. §§ 21 und 22 der Europawahlordnung; 
§§ 4 Absatz 3 und 4, 33, 37a, 48 des Kom-
munalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 der 
Sächsischen Kommunalwahlwahlordnung und 
die Löschungsfristen (siehe Punkt 11).

13. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre 
Beschwerde an die Sächsische Datenschutz- 
und Transparenzbeauftragte (Postanschrift: 
Sächsische Datenschutz- und Transparenz-
beauftragte, Postfach 110132, 01330 Dresden; 
E-Mail: post@sdtb. sachsen.de) richten.

Annaberg-Buchholz, den 02.04.2024
Rolf Schmidt, Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrates
der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz am 9. Juni 2024

Durch den Gemeindewahlausschuss wurden am 10. April 2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:

Liste 1        Freie Wählergemeinschaft „Wir für unsere Stadt/Liste Sport“ - FWG

Liste 2        Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU

Liste 3        Alternative für Deutschland - AfD

Listenplatz

Listenplatz

Listenplatz

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Anschrift

Anschrift

Anschrift

Geburtsjahr

Geburtsjahr

Geburtsjahr

Beruf oder Stand

Beruf oder Stand

Beruf oder Stand

1

5

8

12

17

24

2

6

20

14

21

27

4

23

18

3

19

25

16

7

26

22

15

10

13

11

9

2
1

7

9

3

8

10

4
5

11

6

6

3
4
5

1
2

Härich, Claudia

Dittmar, Cornelia

Elster, Heike

Vogt, Madelaine

Hoke, Julia
Ullmann, Marie

Schaarschmidt, Cathrin

Ehrlich, Robert

Ullmann Mike

Lötzsch, Udo

Groß, Andrea

Hänel, Cornelia

Baden, Rico

Berndt, Olaf

Vogel, Karl-Heinz

Iser, Jens

Salzer, Patrick

Daxecker, Mandy
Wagner, Ralf

Raab, Marie-Luise

Bauch, Kathleen

Krüger, Constanze

Seidl, Georg-Stefan

Kanzler, Robert

Schmidt, Rolf

Schubert, Georg

Richter, Udo

Siegel, Thomas
Baier, Michelle

Simon, Steffen

Müller, Andreas
Götzel, Hartmut Wilhelm Robert
Beckert, Willy

Balcar, Erik

Mauersberger, Georg
Schaarschmidt, Thomas
Kirsten, Heinz-Michael
Gnatzy, Linus

Fischer, Hans-Joachim
Borges, Joachim
Schreiter, Nico

Ochmann, Wolfgang
Bauer, Shannon-Lee Damon Etienne

Prantl, Thomas

09456
09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456
09456

09456

09456
09456

09456

09456

09456
09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456
09456
09456
09456

09456

09456
09456
09456

09456
09456

09456
09456

09456

09456

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

1967
1977
1948
1980
1962
1980
1959

1961
1978

1973

1965

1990

1976
1978

1990

1963

1991

1967

1977

1986

1965

1985

1965

1965

1987

1992

1970

1961

1995
1962

1988
1984
1984
1960

1999

1962

1998

2003

1957

1974

1950
1987

1995
1959

selbstständiger Musiker

Gewerbekundenbetreuer/Vertrieb
Selbstständig
Diplomlehrer i.R.
examierte Ergotherapeutin
Polizist a.D.

Oberbürgermeister
Projekt- & Bauleiter
Selbstständig
Polizeibeamter
Physiotherapeut
Angestellte im öffentlichen Dienst
Unternehmer, kaufm. Angestellter
Marketingleiterin

Maschinen- und Anlagenführer

Gewerbekundenbetreuerin/Vertrieb

kaufmännische Angestellte

Fotodesignerin

Diplomlehrerin für Sport & Geschichte

Selbststänig

Malermeister
Selbstständig
Verkäuferin im Einzelhandel

Pflegedienstleiterin

Sängerin/Kulturmanagerin
Arbeitsschutzkoordinatorin

Selbstständig

Dachdeckermeister

Student Bauingenieurwesen
Polizeibeamter

Geschäftsführer

Friseurmeisterin
selbstständig

Werkzeugmacher
Vertriebsleiter
IT Leiter
Geschäftsführer

Verwaltungsfachangestellter

IT-Kaufmann
Rentner

Landtagsabgeordneter
Verwaltungsfachangestellter
Rentner

Dozent

Amtliche Bekanntmachungen
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Liste 4        Freie Wähler Bürgerforum e.V. - FWBF

Liste 5        DIE LINKE - DIE LINKE

Liste 7        Bündnis Sahra Wagenknecht - BSW

Liste 6        BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE

Listenplatz

Listenplatz

Listenplatz

Listenplatz

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Anschrift

Anschrift

Anschrift

Anschrift

Geburtsjahr

Geburtsjahr

Geburtsjahr

Geburtsjahr

Beruf oder Stand

Beruf oder Stand

Beruf oder Stand

Beruf oder Stand

3

5

2

4

1

3
4

2
1

2

4
3

1

1
2
3

Schwan, Marc
Bräuer, Johannes

Förster, Thomas
Bittner, Norman
Förster, Grit

Burgold, Michael

Wagler, Wolfgang
Schlott, Gerd

Dahms, Frank

Wagner, Sven

Frost, Willy

Gerlach, Kerstin

Hanke, Mario

Schulze, Oliver
Bagrowski, Thomas

Niehus, Henning

09456

09456

09456
09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456
09456

09456
09456

09456
09456

09456

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

1961

1980
1978

1971

1975

1960
1976

1952
1949

1975
1975

1999
1960

1982

1979
1989

Staatlich anerkannte Erzieherin
Mitarbeiter Logistik
Unternehmer, Dienstleister

Forstwirt
Staatlich anerkannter Heilpädagoge

Rentner

Antiquar
Erzieher
Schauspieler

Rechtsanwältin

exam. Pflegefachkraft/Praxisanleiter
Maurermeister
Geschäftsführer

Umweltpädagoge/Sozialarbeiter

Sozialarbeiter/Krankenpfleger
Baumpfleger/Werkzeugmacher

Annaberg-Buchholz, den 11.04.2024     Gez. Holger Trautmann - Vorsitzender Gemeindewahlausschuss

Annaberg-Buchholz, den 11.04.2024     Gez. Holger Trautmann - Vorsitzender Gemeindewahlausschuss

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsrates
Frohnau der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz am 9. Juni 2024

Durch den Gemeindewahlausschuss wurden am 10. April 2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:

Liste 1        Freie Wählergemeinschaft „Wir für unsere Stadt/Liste Sport“ - FWG
Listenplatz Name, Vorname Anschrift Ortsteil

Ortsteil

Ortsteil

Geburtsjahr Beruf oder Stand

2
3

1

4

Ullmann, Marie
Müller, Lutz

Henze-Conrad, Korinna
Geißler, Robert

09456
09456
09456
09456

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Frohnau

Frohnau

Frohnau
Frohnau

Frohnau

Frohnau

Frohnau

Frohnau

Frohnau

Frohnau

Frohnau

1990
1961

1971
1986

Krankenpflegehelferin

kaufmännischer Angestellter

Angestellter im öffentlichen Dienst
Pflegedienstleiterin

Liste 2        Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
Listenplatz Name, Vorname Anschrift Geburtsjahr Beruf oder Stand

1 Podiwin, Falk 09456 Annaberg-Buchholz 1976 Elektrotechnikmeister

Liste 3        Die Frohnauer - DF
Listenplatz Name, Vorname Anschrift Geburtsjahr Beruf oder Stand

3
2

5

1

4

6

Walther, Kai
Müller, Peter
Bitterlich, Rocco
Schreiter, Klaus

Brähne, Frank
Bitterlich, Marcel

09456
09456

09456
09456

09456
09456

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

1971

1990
1977

1964
1987

1957
Maler und Lackierer

Zimmerer
Betriebsleiter
Elektriker

Rentner

Qualitätsbeauftragter

Liste 3        Alternative für Deutschland - AfD
Listenplatz Name, Vorname Anschrift Geburtsjahr Beruf oder Stand

7
8 Andermann, Jens

Fischer, Thomas
09456
09456 Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz 1964
1967

Zimmermann
Angestellter

Amtliche Bekanntmachungen
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Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsrates
Cunersdorf der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz am 9. Juni 2024

Durch den Gemeindewahlausschuss wurden am 10. April 2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:

Liste 1        Freie Wählergemeinschaft „Wir für unsere Stadt/Liste Sport“ - FWG
Listenplatz Name, Vorname Anschrift Ortsteil Geburtsjahr Beruf oder Stand

3
4

9

7

1

10
11
12

5
6

8

2

Lötzsch, Michael

Schaarschmidt, Cathrin

Lötzsch, Udo

Päßler, Thomas

Engelstädter, Damaris
Vogel, Karl-Heinz
Krämer, Volker

Süß, Frank

Hertzsch, Melanie

Raab, Marie-Luise
Wagner, Ralf
Meyer, Christian

09456

09456
09456

09456

09456

09456

09456
09456

09456

09456

09456

09456 Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Cunersdorf
Cunersdorf

Cunersdorf

Cunersdorf
Cunersdorf

Cunersdorf

Cunersdorf

Cunersdorf
Cunersdorf
Cunersdorf

Cunersdorf

Cunersdorf
1964

1967
1985

1991
1977

1961

1986
1985

1965

1948

1987

1980

Schnitzlehrer

Unternehmer, kaufm. Angestellter

Fotodesignerin

Selbstständig

Dipl.-Ing. Bauwesen
Malermeister

Malermeister

Diplomlehrer i.R.
Verkaufsleiterin

Polizist

Verkäufer Landtechnik

Automobilkauffrau

Hinweis nach § 20 Abs. 2 der Sächsischen Kommunalwahlordnung: Für die Ortschaftsratswahl des Ortsteils Cunersdorf am 9. Juni 2024 wurde nur ein Wahlvorschlag eingereicht 
und zugelassen. Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes für den Freistaat Sachsen findet daher Mehrheitswahl ohne Bindung an die Wahlvorschläge statt. Es kann jede 
wählbare Person gewählt werden.    
Annaberg-Buchholz, den 11.04.2024      Gez. Holger Trautmann - Vorsitzender Gemeindewahlausschuss

Annaberg-Buchholz, den 11.04.2024     Gez. Holger Trautmann - Vorsitzender Gemeindewahlausschuss

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsrates
Geyersdorf der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz am 9. Juni 2024

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortschaftsrates
Kleinrückerswalde der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz am 9. Juni 2024

Durch den Gemeindewahlausschuss wurden am 10. April 2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:

Durch den Gemeindewahlausschuss wurden am 10. April 2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:

Liste 1        Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU

Liste 1        Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU

Liste 2        Freie Wählergemeinschaft „Wir für unsere Stadt/Liste Sport“ - FWG

Listenplatz

Listenplatz

Listenplatz

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Anschrift

Anschrift

Anschrift

Ortsteil

Ortsteil

Ortsteil

Ortsteil

Geburtsjahr

Geburtsjahr

Geburtsjahr

Beruf oder Stand

Beruf oder Stand

Beruf oder Stand

1

3
4

8

2

5
6
7

9

1

4

2
3

1

Siegel, Thomas

Thiele, Swen

Loeber, Dominik

Otto, Guntram

Gebhardt, Pia
Porstmann, Susann

Wolf, Karolin

Rubel, Peter

Günther, Volkmar

Simon, Steffen
Schaarschmidt, Thomas

Groß, Andy
Fehrenbach, Ralf

Ehrlich, Robert

09456

09456

09456

09456
09456

09456
09456

09456

09456

09456

09456

09456
09456

09456

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz
Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz

Geyersdorf

Geyersdorf

Geyersdorf

Geyersdorf
Geyersdorf
Geyersdorf

Geyersdorf
Geyersdorf
Geyersdorf

Kleinrückerswalde

Kleinrückerswalde

Kleinrückerswalde

Kleinrückerswalde

Kleinrückerswalde

Geyersdorf

1962

1960

1953

1988

1986
1960
1988

1962

1978

1961
1984
1959
1984

1978

Rentner
Geschäftsführerin

Physiotherapeutin/selbstständig

Zimmerer

Pensionär

Selbstständig

Erzieherin

Glasermeister
Industriemechaniker

Geschäftsführer

Malermeister
Geschäftsführer

Geschäftsführer

Selbstständig

Liste 2        Alternative für Deutschland - AfD
Listenplatz Name, Vorname Anschrift Geburtsjahr Beruf oder Stand

1 Brückner, Christopher 09456 Annaberg-Buchholz 1986 Zimmerer

Amtliche Bekanntmachungen
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Liste 3        Wählervereinigung Kleinrückerswalde - WV Kleinrü
Listenplatz Name, Vorname Anschrift Ortsteil Geburtsjahr Beruf oder Stand

10

3

7
6

1

9

11

2

5

8

12

4
Scheinpflug, Wolfgang

Schwabe, Till

Meyer, Mandy

Löser, Emely

Baier, Marcel

Gütschow, Manuela

Baumann, Annett

Arnold, Max

Eckstein, Lars

Richter, Gabriele
Schreiter, Klaus

Baier, Niklas

09456

09456

09456

09456
09456
09456

09456

09456

09456

09456

09456

09456
Annaberg-Buchholz
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Annaberg-Buchholz, den 11.04.2024     Gez. Holger Trautmann - Vorsitzender Gemeindewahlausschuss

Unter dem Motto „KOMM UNd mAch maL 
POLITIK!“ fand am Dienstag in Annaberg-
Buchholz der erste Jugendstadtrat statt, der 
Jugendlichen eine aktive Beteiligung an 
kommunalpolitischen Entscheidungspro-
zessen ermöglichte. Unter der Schirmherr-
schaft von Oberbürgermeister Rolf Schmidt 
wurde dieses innovative Projekt ins Leben ge-
rufen, um die Schülerinnen und Schüler der 
Annaberger Schulen dazu zu ermutigen, sich 
für ihre Stadt zu engagieren und ihre Stimme zu 
erheben.
Die Jugendstadtratssitzung, die im Neuen 
Ratssaal des Annaberger Rathauses stattfand, 
bot den teilnehmenden Jugendlichen die ein-
zigartige Gelegenheit, eine echte Stadtratssitz-
ung unter realen Bedingungen zu simulieren. 
In einem vierteiligen Projektverlauf wurden sie 
umfassend vorbereitet, um aktiv an den Dis-
kussionen teilzunehmen und Beschlüsse zu 
fassen. Hierzu gehörte auch der Workshop im 
Vorfeld, der den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Grundlagen der Kommunalpolitik 
vermittelte und ihnen Einblicke in die Funk-
tionsweise des Stadtrats sowie den Ablauf einer 
Sitzung gab.
Die Schulen, darunter die Oberschule Pesta-
lozzi, die Oberschule Bildungszentrum Adam 
Ries, das Landkreisgymnasium St. Annen, die 
Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge 
und das Förderzentrum Annaberg, waren eng 
in den Prozess eingebunden und wählten je-
weils Vertreterinnen und Vertreter für den 
Jugendstadtrat. Die Sitzung selbst fand unter 
öffentlicher Teilnahme und medialer Aufzeich-
nung statt, wobei die Stühle im Neuen Ratssaal 
gut gefüllt mit Klassenkameraden, Eltern, 
Großeltern und zehn „echt amtierenden“ 
Stadträten waren.
Beschlüsse zu den Vorlagen unterschied-
lichster Themen mussten von den Jugendlichen 
gefasst werden. Dazu beschäftigten sie sich mit 
den Entscheidungen über die Verwendung von 
Haushaltsmitteln in Höhe von 400.000,00 € für 
verschiedene Anschaffungen, welche in Sum-
me jedoch knapp eine halbe Million betrugen 
und somit abgewogen werden mussten. Hierzu 
wurde die Anschaffung von digitalen Tafeln für 
die Grund- und Oberschulen, von zwei Multi-
cars für den städtischen Betriebshof, von Spiel-
geräten für die Kita „Kleine Silberlinge“ und die 
Sanierung des Wehrs des Frohnauer Hammers 
unter die Lupe genommen. Des Weiteren be-

Jugendlichen durch ihre kritischen Denkan-
sätze und Blicke auf das Stadtgeschehen über-
zeugten.

Einen zentralen Punkt bildete auch der An-
fragen- und Informationsteil nach den Be-
schlüssen, in dem die Jugendlichen direkt mit 
der Stadtverwaltung in Kontakt treten konnten. 
Im Fokus stand dabei der aktuelle Stand zu 
geplanten Maßnahmen im Stadtpark Alter 
Friedhof sowie die Erhöhung der Sicherheit 
durch Kameraüberwachung am Busbahnhof 
und Alten Friedhof. Des Weiteren wünschten 
sie sich neben der Alten Brauerei und dem 
Alten Schafstall weitere Anlaufpunkte im Sinne 
eines Jugendclubs. Auch die Installation eines 
Zebrastreifens am Kreisverkehr auf der Bruno-
Matthes-Straße und ein weiterer Skaterpark 
wurden angesprochen.
Zu den Themen standen neben Oberbürger-
meister Rolf Schmidt und Bürgermeisterin 
Anke Hanzlik auch verschiedene Fach-
bereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter 
Rede und Antwort.

Besonders wichtig war Oberbürgermeister Rolf 
Schmidt das Interesse der Jugendlichen am 
Stadtgeschehen und das Verständnis für Kom-
munalpolitik und Mitbestimmung zu wecken 
sowie die Demokratie vor Ort zu stärken.

Das Projekt „Jugendstadtrat - KOMM UNd 
mAch maL POLITIK!“ stieß auf sehr positive 
Resonanz bei allen Anwesenden. In allen 
Belangen gab es einem äußerst konstruktiven 
Austausch, der auch nach offiziellem Ende des 
Jugendstadtrats beim gemeinsamen Pizzaessen 
nicht abebbte. Dabei wurden die Feedback-
bögen fleißig ausgefüllt. Eine umfangreiche 
Auswertung wird nach den Osterferien mit 
allen am Projekt Beteiligten erfolgen.

Anschließend wurde mit den Schülerinnen und 
Schülern noch eine Mitteilungsvorlage zum 
Bergstadt-Trail besprochen. Hierzu erhielten 
alle umfangreiches Infomaterial.

Doch nicht nur diese Themen bewegten die 
Jugendlichen, auch wurde der Wunsch nach 
weiteren Informationsmöglichkeiten zum 
Thema Politik und Kommunalpolitik im Schul-
alltag deutlich. Hier konnte Oberbürgermeister 
Rolf Schmidt vor allem den Jungen Runden 
Tisch empfehlen, welcher die Jugendlichen ab 
13 Jahren animiert, sich aktiv mit Wünschen, 
Gedanken und Ideen ins Stadtgeschehen ein-
zubringen.

Alle Beschlüsse* wurden nach intensiven Dis-
kussionen und Abwägungen zum Teil ein-
stimmig oder mehrheitlich gefasst, wobei die 

schlossen sie mehrheitlich das Betreiber-
konzept der Festhalle und fällten einen Ab-
wägungsbeschluss zur Priorisierung von unter-
schiedlichen Baumaßnahmen mit Blick auf die 
Stadtentwicklung. Dabei erhielten die Sanie-
rung des Unteren Bahnhofs und der Ausbau der 
Küche im Berghotel Pöhlberg Priorität.

Sitzung des „Jugendstadtrat - KOMM UNd mAch maL POLITIK!“ 
in Annaberg-Buchholz erfolgreich absolviert 

Fazit zum innovativen Jugendbeteiligungsprojekt am 26. März
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Die Annaberg-Buchholzer Stadtbibliothek 
freut sich, die Eröffnung einer faszinierenden 
neuen Treppenhausausstellung ankündigen zu 
dürfen: „Die Kunst liegt im Auge des Be-
trachters“, präsentiert von der talentierten 
Künstlerin Sandra Müller-Löser. Die Ausstel-
lung ist während der Öffnungszeiten der 
Bibliothek ab sofort kostenfrei zugänglich und 
bietet den Besuchern die Gelegenheit, die 
Werke der Künstlerin zu bewundern.
Sandra Müller-Löser, eine 44-jährige Personal-
sachbearbeiterin aus Dörfel, hat 2011 mit der 
Acrylmalerei begonnen und sich seitdem zu 
einer beeindruckenden Künstlerin entwickelt. 
Inspiriert von Paulo Coelhos Buch „Der 
Alchimist“ und beeinflusst von Pablo Picassos 
Werken, findet sie in der Kunst eine einzig-
artige Möglichkeit, Gefühle und Gedanken 

„Die Kunst ist für mich eine Möglichkeit, Dinge 
auszudrücken, die man nicht so einfach in 
Worte fassen kann“, erklärt Sandra Müller-
Löser. „Ich male intuitiv, indem ich meine Ge-
danken fließen lasse. Die Kunst liegt wirklich 
im Auge des Betrachters.“ Um den Besuchern 
einen tieferen Einblick in ihre Kunst und ihre 
kreative Prozesse zu bieten, wird Sandra 
Müller-Löser am Samstag, den 13.07.2024, um 
10:30 Uhr eine kleine Führung durch die 
Ausstellung geben. Interessierte sind herzlich 
eingeladen, sich dieser Führung anzuschließen 
und mehr über die Ideen und die Entstehungs-
geschichte ihrer Werke zu erfahren.

auszudrücken. Jedes ihrer Werke sendet eine 
tiefe Botschaft aus und regt die Fantasie des 
Betrachters an.

„Die Kunst liegt im Auge des Betrachters“ - Neue Treppenhausausstellung 
in der Annaberg-Buchholzer Stadtbibliothek von Sandra Müller-Löser 

Persönliches Treffen mit der Künstlerin am 13.07.2024 geplant 

Service- und Informationsteil

Sammlung Erika Pohl-Ströher
Manufaktur der Träume

Anlässlich ihres 100. Jubiläums präsentieren 
die 4. und 5. Generation, wie sich das kleine 
Familienunternehmen bis heute entwickelt hat. 
Von der Fertigung von einfachen Gebrauchs-
gegenständen und dem Treppenbau als 
Lebensunterhalt über wieder aufgegriffene 
traditionelle Techniken bis zur Erfindung 
moderner Figurenwelten. 

19.05. Internationaler Museumstag in der 
Manufaktur der Träume - Welterbe für Fam-
ilien - In diesem Jahr lautet das Thema: „Mu-
seen, Bildung und Forschung“. In der Manu-
faktur der Träume geht es um das Thema Welt-
erbe. Denn auch die erzgebirgische Volkskunst 
erzählt viel über die herausragende Bedeutung 
dieser Region und davon, was „Welterbe“ 
eigentlich bedeutet. Erfahren Sie mehr darüber 
in zwei anschaulichen Führungen - liebevoll 
erläutert für Familien mit Kindern!

14.6. bis 31.10. - Ausstellung „leuchten“

Beginn der Führungen: 10:30 + 14 Uhr, Führ-
ung kostenlos - üblicher Eintrittspreis (Tipp: 
unsere Familienkarte für nur 18 €), Anmeldung 
unter 03733 19433.

Zum Musikfest Erzgebirge 2024 präsentiert die 
M a n u f a k t u r  d e r  Trä u m e  e i n e  g r o ß e 
Beg le i t aus s t e l lung .  Das  „begehba re 
Programmheft“ illustriert nicht nur das 
hochkarätige Festivalprogramm, sondern 
beschäftigt sich auf vielfältige Art und Weise 
mit dem Thema „leuchten“. Die Ausstellung 
zeigt erlesene Kunstwerke - historische 
Exponate, zeitgenössische künstlerische 
Po s i t i onen  und  exk lu s ive  Ra r i t ä t en 
erzgebirgischer Volkskunst.

01.06. - Internationaler Kindertag in allen 
Städtischen Museen haben Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren am Kindertag 
freien Eintritt.

Buchholzer Str. 2, 09456 Annaberg-Buchholz 
Tel. 03733 19433, www.manufaktur-der-
traeume.de, manufaktur@annaberg-buchholz. 
de | Öffnungszeiten täglich 10 - 18 Uhr
Führungen bitte mindestens eine Woche 
vorher anmelden.

Sonderausstellungen

noch bis 26.05.  Tradition trifft Moderne
1924 - 2024 Horatzscheck Jubiläumsschau

Datum: 29. Mai 2024

sowie Beratungs- und Pflegestützpunkt:

Für weitere Informationen oder Terminverein-
barungen können Interessierte die angegeben-
en Telefonnummern kontaktieren.

Der Seniorenbeirat lädt herzlich zum Konzert 
mit der Dixieland-Band des Polizeiorchesters 
Sachsen ein. Unter dem Motto „Mit der Polizeit 
sicher durch Sachsen“ präsentiert das Or-
chester nicht nur mitreißende Jazz-Melodien 
und Swing-Rhythmen aus den 20er Jahren, 
sondern bietet auch ein Aufklärungsprogramm 
zu Betrugsmaschen wie dem Enkel-Trick oder 
dem falschen Polizisten.

Das Polizeiorchester Sachsen ist international 
bekannt und war bereits mehrfach beim 
renommierten Dixieland Festival in Dresden zu 
Gast.

Die Beratungs- und Pflegestützpunkte des WPA 
befinden sich an folgenden Standorten:

Diese Stellen bieten umfassende Beratungs-
dienste für Senioren und ihre Angehörigen in 
Annaberg-Buchholz an. Von Wohnberatung 
über Pflegeplanung bis hin zu Informationen 
zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten 
stehen qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des WPA zur Verfügung.

Beratungs- und Pflegestützpunkt:
Barbara-Uthmann-Ring 155, 09456 Annaberg-
Buchholz, Telefon: 03733 135130

Seniorenberatung durch das Gemeinnützige 
Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buch-
holz GmbH (WPA)

Wohngebiet Adam Ries 23, 09456 Annaberg-
Buchholz, Telefon: 03733 1350

Konzert mit der Dixieland-Band des Polizei-
orchesters Sachsen mit Aufklärungsprogramm 
zu Betrugsmaschen im Kulturzentrum Erz-
hammer

Uhrzeit: 15:30 Uhr
Ort: Kulturzentrum Erzhammer

Die Musiker des Polizeiorchesters entführen ihr 
Publikum in eine Zeit voller unvergesslicher 
Melodien und versprechen Unterhaltung, Ge-
selligkeit und Tanz. Mit Instrumenten wie Klari-
nette, Saxophon, Trompete, Posaune, Tuba, 
Gitarre, Piano und Schlagzeug garantieren sie 
einen klangvollen Ausflug in die Welt des 
Dixieland und darüber hinaus.

Wann? Jeden 3. Mittwoch im Monat zu unter-
schiedlichen Themen

Infos? Informationen zu den einzelnen Veran-
staltungen, sind in den Schaukästen an der 
Dresdner Straße, im Herzog-Georg-Ring, am 
Begegnungszentrum „Zur Spitze“ selbst sowie 
am Haus der Hoffnung im Barbara-Uthmann-
Ring zu finden.

Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert ist 
frei, jedoch sind Reservierungen in der Anna-
berg-Buchholzer Tourist-Information unter der 
Telefonnummer 03733 19433 dringend er-
forderlich.

Veranstaltungen im Begegnungszentrum „Zur 
Spitze“

Wo? Begegnungszentrum „Zur Spitze“, Bar-
bara-Uthmann-Ring 153

Nächste Veranstaltung?: 15.05., 15-16 Uhr: 
Frühlingssingen mit Erika Zeun und der Sing-
gruppe „Singen macht gesund“

Öffentliche Sprechstunde des Senioren-
beirates
Wann? Dienstag, 18.06. von 10 - 13 Uhr
Wo? Marktplatz Annaberg-Buchholz

Lust, Mitglied im Seniorenbeirat zu werden?
Der Seniorenbeirat freut sich stets über neue, 
motivierte und aufgeschlossene Mitglieder, die 
innovative Ideen für das Wohl der Seniorinnen 
und Senioren in unserer Stadt einbringen 
möchten. Wenn auch Sie sich im Senioren-
beirat engagieren möchten, laden wir Sie 
herzlich dazu ein. Bitte nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf, indem Sie eine E-Mail an folgende 
Adresse senden: matthias-enderlein@t-online. 
de. Wir schätzen jede Form der Beteiligung und 
freuen uns darauf, gemeinsam etwas Positives 
für die Gemeinschaft zu bewirken.

Der Seniorenbeirat informiert



Seite 19 Die Stadt informiert Stadtanzeiger 04/2024

„Knittels Kolumne“

Pfr. Dr. Thomas Knittel: Große Kirchgasse 26, 09456 Annaberg-Buchholz 
Mail: thomas.knittel@evlks.de, Tel.: 03733-6767794 oder 0151-40052455

Service- und Informationsteil

Jugendzentrum Meisterhaus
Friedensstr. 2, 09456 Annaberg-B., Tel. 03733 
608462,  meisterhaus@ ev-www.meihau.de,
jugend-erz.de; Öffnungszeiten: (außer Ferien) 
Mi - Fr 11 - 18 Uhr (inkl. Mittagessen für 1€); 
1x monatl. Sa 10.30 - 13.30 Uhr Brunch

HELP e. V.

Quartiersentwicklung
Projekt „Buchholz 
gemeinsam gestalten“

Mobil: 0163 4251044, www.help-aue.de
Karlsbader Str. 29, 09456 Annaberg-Buchholz

Öffnungszeiten Secondhand Laden für Kinder-
bekleidung bis Größe 176: Montag bis Freitag 
von 12 - 17 Uhr & Samstag von 9 - 12 Uhr. 

Bei HELP aktiv dabei sein?
Sie möchten sich ehrenamtlich in einem 
unserer Projekte engagieren? Melden Sie sich 
unter Tel. 03733 1436418 bei Ihren Ansprech-
partnern Herrn Lorenz und Frau Losensky oder 
per E-Mail an  sowielorenz@help-aue.de  
losensky@help-aue.de.

Der Verein HELP e.V. lädt alle Kinder und ihre 
Eltern zum Kindertag am 01.06.2024 zum 2. 
Buchholzer Fit & Fun Day in den Wald-
schlösschen Park im OT Buchholz ein. Auf dem 
Gelände bei der Parkbühne gestalten wir für 
euch einen bunten und spannenden Nach-
mittag. Los geht's 13 Uhr und das Ende ist 
gegen 17 Uhr geplant. Es darf sich an ver-
schiedenen Spielstationen, wie zum Beispiel 
dem Sackhüpfen oder dem Eierlauf oder in 
unserer „Bubble Arena“ ausgetobt werden. Für 
das leibliche Wohl (z.B. saftige Burger & 
Pommes) ist ebenfalls gesorgt. Freut euch auf 
einen unvergesslichen Nachmittag. Ein herz-
liches Dankeschön geht dabei an die Stadt-
werke Annaberg-Buchholz, die durch ihr Spon-
soring diesen Nachmittag möglich machen. 
Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Lorenz oder 
Frau Losensky unter 03733 1431864 zur 
Verfügung.

Von Narren und Nächten

Willy Roch schrieb 1946 in seiner Chronik 
Annabergs, dass die Geschichte der Mode in 
Annaberg bislang noch nicht geschrieben sei. 
Aber keine Angst, das ist hier nicht mein Ziel.

Und das Annaberger Wochenblatt vermerkt am 
25. Februar 1924: Kurze Röcke und Bubikopf 
werden Mode; die Friseure haben alle Hände 
voll zu tun, den Mädchen und Frauen die 
Haare kurz zu schneiden.

Am Ende schreibt er: „Von Narren gab ich euch 
Bescheid, damit ihr sie recht kennt am Kleid.“ 
Für ihn ist also klar, einen Narren erkennt man 
am Outfit. Und der Modenarr erscheint somit 
quasi als der Prototyp des Narren schlechtin. 
„Wer neue Moden bringt ins Land, der gibt viel 
Ärgernis und Schand, und hält den Narren bei 
der Hand.“ Und genau das haben die Mode-
kritiker über Jahrhunderte hin immer wieder 
herausgestellt: Ein Narr, wer sich den Freuden 
der Mode hingibt (sollte es solche überhaupt 
geben). Allerdings. In Annaberg muss es - leider 
müssen wir es sagen - immer wieder genügend 
solcher Modenarren gegeben haben. Willy 
Roch zitiert einen Chronisten des 19. Jahr-
hunderts mit der Feststellung: unter allen 
Städten des Erzgebirges werde in Annaberg 
durchaus der höchste Kleideraufwand ge-
trieben. Hört. Hört.

Fangen wir an bei Sebastian Brand (allerdings 
ein Uhiesscher), der 1494 sein „Narrenschiff“ 
veröffentlichte, ein satirisches Werk, in wel-
chem er mehr als hundert Typen von Närrinnen 
und Narren vorstellt, jeweils mit einem 
passenden Bild. Darunter der Selfie-Narr (was 
allerdings meine Bezeichnung ist, bei Brand 
heißt er: Der Narr der Selbstgefälligkeit), der 
Büchernarr und natürlich auch der Modenarr.

Ich habe mir gedacht, ich schreibe mal etwas 
über die Mode. Den Anlass dafür gibt mir die 
Annaberger Modenacht am 11. Mai. Allerdings 
will ich gleich zugeben: von Mode verstehe ich 
nichts (aber ich mache mir so meine Gedanken 
darüber.) Vielleicht kann man die Mode auch 
gar nicht verstehen, dann wäre ich also in guter 
Gesellschaft.

Und schon der gute alte Paulus Jenisius tadelte 
die Annaberger im 16. Jahrhundert für ihre 
Putzsucht und den Übermut, welche sich „wie 

Modenarren hat es offenbar von Alters her in 
Annaberg gegeben, aber vielleicht ist das gar 
nicht so schlimm. Schon der Philosoph Im-
manuel Kant stellte fest, es sei besser, ein Narr 
innerhalb der Mode, als ein Narr außerhalb der 
Mode zu sein. Wie gesagt, ich verstehe nichts 
davon. Ich interessierte mich im Grund gar 
nicht so sehr für Mode, sondern vielmehr dafür, 
was Menschen mit ihrer Kleidung ausdrücken. 
Ich glaube nämlich, dass sie (so oder so) mit 
ihrem Äußeren etwas von sich erzählen. Ich 
zum Beispiel erzähle gern davon, dass das 
Leben doch im Grunde recht bunt sein kann. 
Und dass ein kreativer Umgang damit etwas 
mit Dankbarkeit und Lebensfreude zu tun hat. 
Ich erzähle in gewisser Weise auch von 
meinem Glauben, denn für mich ist die Mode 
gerade darum schön, weil sie nicht wichtig ist. 
Und wer sie also nicht mag, den muss und will 
ich nicht bekehren. Manche halten ein 
schickes Gewand für den letzten Schrei, aber 
theologisch betrachtet, kann es maximal der 
vorletzte Schrei sein. Denn am Ende siegt 
manchmal auch die Motte. Ich sage mir, 
solange mich der Himmel kennt, soll mich 
nicht gruseln angesichts mancher Mode-
sünden. Wichtig ist es, fröhlich und dankbar zu 
sein, denn das Leben ist ein Geschenk. Man 
darf es feiern, auch mit schicken Kleidern. Aber 
manchmal bin ich eher geneigt, über mich 
selbst zu schmunzeln, wenn ich etwa durch 
Annaberg gehe und plötzlich eine ältere Dame 
mich anspricht: „Aha, einer mit Fliege, das 
muss der Pfarrer sein.“

ein fressendes Krebs-
geschwür“ ausge-
breitet hätten. Die 
Bergleute trugen „ge-
schlitzte Beinkleider, 
die bis an die Knie 
reichen, sowie rot, 
blau, gelb oder weiß gestreifte Strümpfe.“ Man 
möge sich, wie Jenisius weiter anmerkt, nur 
einmal die Kleidung der Bergleute auf der 
Rückseite des Bergaltars in St. Annen be-
trachten. Die Darstellungen der Lebensalter 
sind in dieser Hinsicht ebenfalls interessant.

Festhalle
Ernst-Roch Str. 4, 09456 Annaberg-Buchholz, 
Tel.: 03733 425197, Tickets unter www. 
eventim.de Hallenbuchungen für Veranstalter: 
Susann Meyer Tel.: 03733 425197 / E-Mail: 
susann.meyer@annaberg-buchholz.de oder 
Christian Uhlig Tel.: 03733 425160 / Email: 
christian.uhlig@annaberg-buchholz.de

So., 20.10.2024 - 15:30 Uhr - Die Große 
Johann Strauß Gala
Fr., 01.11.2024 - 20:00 Uhr - Dance Masters – 
Best of Irish Dance 

So., 02.03.2025 - 17:00 Uhr - Magie der 
Travestie - fast ausverkauft!

Mi., 05.02.2025 - 19:30 Uhr Zwingertrio Olaf 
Böhme Abend

Die., 19.11.2024 - 19:30 Uhr Uwe Steimle & 
Helmut Schleich - Mir san mir… und mir ooch!

Blinden- & Sehbehindertenverband
Sachsen e.V.

Regionalgruppe Annaberg KO 
Erzgebirge des BSVS
Ort:  Beratungsraum des VdK, 
Wolkensteinerstraße 43, 
09456 Annaberg-Buchholz
Rat und Hilfe bei Sehverlust
Sprechtage 2024: 07.05.; 04.06.; 02.07.; 
06.08.; 03.09.; 01.10.; 05.11.; 03.12.; 
Sprechzeit: 9 - 12 Uhr

Um ganz für Sie Dasein zu können, verein-
baren Sie vorher einen Termin mit uns.
Vorsitzende KO Erzgebirge des BSVS / Regio-
nalgruppenleiterin RG Annaberg Judith Dolny 
Tel.: 03733 556081, Handy: 01729331539, 
Mail: j.dolny@bsv-sachsen.de
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Veranstaltungen im Kulturzentrum Erzhammer
www.erzhammer.deTicket-Hotline: 03733 19433

Reservierung erforderlich unter 
Telefon 03733 19433
Eintritt frei

Eine Veranstaltung des Seniorenbeirats
mit Aufklärungsprogramm zu Betrugsmaschen 
z.B. Enkel-Trick und Falscher Polizist

Musikzimmer

20. Mai - 8:00 Uhr & 10:00 Uhr

29. Mai - 15:30 Uhr

05. Mai - 8 - 12 Uhr

27. Mai - 17:00 Uhr

25. Mai - 31. August

Kulturkalender

Konzert mit der Dixieland-Band des
Polizeiorchesters Sachsen

Mitteldeutsches Münztreffen
mit Börse

Münzen, Medaillen und Geldscheine

Eintritt: 3,50 € Erwachsene; 2,50 € ermäßigt
Kinder bis 12 Jahre frei

Bücher Café

Ausstellung - paarweise
Bärbel Rothe, Annaberg-Buchholz

Ausstellungseröffnung am 17. Mai
um 11:00 Uhr im Musikzimmer

bis 17. Mai 

Werkschau & Vernissage im
Musikzimmer 

bis 20. September

Ausstellung „Spitzenstadt Annaberg-
Buchholz gestern und heute“

anlässlich des 40. Klöppelspitzen-
Kongresses zur kulturhistorischen 
Entwicklung des Klöppelns im Erzgebirge

Galerie im Treppenhaus

Eintritt frei

Der Lions Club Annaberg präsentiert das
Frühlingskonzert des Bergmusikkorps 
„Frisch Glück“ Annaberg-Buchholz/
Frohnau e.V.

Kartenreservierung unter Tel.: 03733 19433

12. Mai - 16:00 Uhr

8 Uhr Vogelstimmen-Wanderung

10 Uhr Pfingstfeuer und 
musikalisches Programm

mit dem Ornis-verein e.V.
Treffpunkt Neu-Amerika

Wettin-Hain
mit dem gemischten Chor Musikkreis und 
Jörg Heinicke, Verpflegung mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Buchholz

Der Kulturkalender für Mai - August 2024 ist ab 
Anfang Mai als Druckausgabe in der Annaberger 
Tourist-Information, dem Kulturzentrum Erz-
hammer und weiteren Stellen kostenlos erhält-
lich sowie zum Download 

Die Fachoberschule für Gestaltung (IAJ) 
präsentiert stolz die Ergebnisse einer zwei-
jährigen künstlerischen Reise ihrer Schüler-
innen und Schüler der 12. Klassenstufe. 
Unter dem Titel „Spurensuche - 
Wir waren hier“

Leitung: Ulrike Enderlein, Annaberg-B.

16. Mai - 17:30 Uhr

im Musikzimmer

Einladung für alle zum 
gemeinsamen Singen

Zu Gast Autorin Kati Naumann , die aus 
Ihren Roman  „Die Sehnsucht  nach Licht“ 
liest. Von einer starken Familie, dem Leben 
unter Tage und der Sehnsucht nach Licht.

Ticketvorverkauf in der Tourist-Information 
Ticketpreis 10,00 € Ticketpreis inkludiert 
ein Getränk nach Wahl und süßes/herzhaftes 
Gebäck.

500 Jahre
Reformation

in Buchholz
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Museum Frohnauer Hammer

Museum Frohnauer Hammer  Alte Technik und 
Tradition, Sehmatalstr. 3, 09456 Annaberg-
Buchholz, Tel. 03733 22000, www.annaberg-
buchholz.de/hammer, hammer@annaberg- 
buchholz.de | Öffnungszeiten: Di - So: Führ-
ungen 9 - 16 Uhr (Beginn der letzten Führung), 
Mo geschlossen, außer an Feiertagen

Schauschmieden mit dem Hammerbund
Der Hammerbund Frohnau führt am 2. Samstag 
im Monat jeweils um 18 Uhr das Historische 
Schmieden durch. Termin: 11.05. - Eine tele-
fonische Voranmeldung bis zum Donnerstag 
vor der Veranstaltung bis 16 Uhr ist unbedingt 
erforderlich, da eine Durchführungsgarantie 
erst ab 10 Teilnehmern besteht.

Sonderausstellung
Horst Schreiter - Wildhüter, Jäger & Schnitzer  
Der 1922 in Frohnau geborene Schnitzer ist ein 
Meister der naturalistischen Darstellung. Seine 
Tierfiguren zeugen von einer hingabevollen 
Beobachtungsgabe und einer akribischen 
Genauigkeit. Seine Tiergruppen wirken wie 
szenische Darstellungen voller Lebendigkeit 
und Bewegung. Zu besichtigen im Rahmen der 
geführten Rundgänge durch den Frohnauer 
Hammer.

Sonderveranstaltung:
19.05. - Internationaler Museumstag 
In diesem Jahr lautet das Thema des Inter-
nationalen Museumstages: „Museen, Bildung 
und Forschung“. Im Frohnauer Hammer wird 
dies zum Anlass genommen, den Blick für 
alltagsgeschichtliche Themen zu schärfen. Es 
werden Fragen aus dem Leben der Schmiede 
gestellt: Gibt es einen Unterschied zwischen 
einem Handwerker und einem Hammer-
schmied? Wie alt sind die Hammerschmiede 
eigentlich geworden? Wann und warum gab es 
in Hammerwerken Eisbier? Was macht ein 
Hammerschmied aus der Steiermark in Froh-
nau? In einer kleinen Präsentation im Hammer-
garten finden Sie Antworten auf diese Fragen. 
Dort beginnen auch die geführten Touren durch 
das historische Hammerwerk, die Galerie und 
das Hammerherrenhaus. Es gelten die üblichen 
Führungszeiten und Eintrittspreise.

20.05. - 10-15 Uhr Deutscher Mühlentag im 
Welterbeobjekt Frohnauer Hammer - Im Ham-
merwerk wird geschmiedet und Welterbe greif-
bar nahe vorgeführt, was „Welterbe“ bedeutet. 
Neben Erklärungen zu Geschichte und Technik 
des mit Wasserkraft betriebenen Eisenham-
mers fauchen zwei Blasebälge und fachen das 
Schmiedefeuer an.

Kurzeinführungen zum Thema Welterbe für 
Kinder und Erwachsene; Welterbe-Bastel-
straße; Münzenprägen mit dem Fallhammer

01.06. ab 13:30 Uhr - Kindertag im Frohnauer 
Hammer - wir entdecken das Welterbe Am 
Kindertag haben Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren freien Eintritt. Kreative Aktionen rund 
um das Thema Welterbe lassen die jüngsten Be-
sucher im Frohnauer Hammer in die faszinier-
ende Welt der frühen Neuzeit eintauchen. 
Dabei stehen die Fragen „Was bedeutet eigent-
lich Welterbe“ und „Was ist das Besondere an 
unseren Welterbe-Objekten“? im Mittelpunkt.

Start am Markus-Röhling-Stolln um 11:30 Uhr 
(Dauer ca. 1 1/2h), Preis: 4,- €/ ermäßigt. 2,- €; 
Anmeldung unter 03733 19433

02.06. ab 13:30 Uhr - UNESCO-Welterbetag 

01. + 02.06. - Welterbe-Wanderung: Der Weg 
des Silbers - Nach beeindruckenden Silber-
funden entstanden ab 1491 im Sehmatal bin-
nen kurzer Zeit eine ganze Reihe von Berg-
werken. Das dort gewonnene Erz wurde in un-
mittelbarer Nähe zu den Abbaustellen in Poch-
werken und Schmelzhütten verarbeitet bis hin 
zur fertigen Silbermünze. Die geführte Wan-
derung vom Markus-Röhling-Stolln zum Froh-
nauer Hammer zeichnet diesen Weg nach. Be-
sucher erfahren unterwegs, wie das Silbererz 
transportiert und verarbeitet wurde und wo sich 
Pochwerke, Schmelzhütten und Münzstätten 
befanden.

Virtuelle Welterbe-Ausflüge rund um die Welt; 
Welterbe-Bastelstraße; Münzenprägen mit 
dem Fallhammer

In diesem Jahr feiert das UNESCO-Welterbe 
„Montanregion Erzgebirge/ Krušnohoří“ seinen 
fünften Geburtstag. Der Frohnauer Hammer ist 
eines der bedeutendsten Objekte in dieser 
„Welterbe-Landschaft“. Aber was bedeutet das 
eigentlich?

Rundgänge mit Schmiedevorführung zwischen 
10 und 15 Uhr, letzte Führung 16 Uhr. Es gelten 
die üblichen Eintrittspreise.

Welterbe mit der Familie erleben

erzgebirgsmuseum@annaberg-buchholz.de

Sonderausstellung ab 09.04.

19.05. - Internationaler Museumstag

Am 19. Mai wird in Deutschland der Inter-
nationale Museumstag gefeiert. In diesem Jahr 
lautet das Thema: „Museen, Bildung und 
Forschung“. Im Besucherbergwerk „Im 
Gößner“ können Sie Welterbe hautnah erleben 
(Führungen 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 Uhr)! 
Im Erzgebirgsmuseum wird erstmalig eine 
„Expothek“ eingerichtet: zusätzlich zum klas-
sischen Rundgang können die Besucher hier zu 
aktiven Nutzern des Museums werden. Es 
erwartet Sie eine Auswahl von Exponaten, die 
unter Anleitung selbst untersucht werden 
können. Werden Sie selbst zu Forschern und 
erleben ein spannendes Abenteuer quer durch 
die erzgebirgische Geschichte.

Am Kindertag haben Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren freien Eintritt in allen Städt-
ischen Museen.

In diesem Jahr feiert das UNESCO-Welterbe 
„Montanregion Erzgebirge/ Krušnohoří“ seinen 
fünf ten Geburts tag.  Unser  or ig inales 
Silberbergwerk „Im Gößner“ ist eines der be-
deutendsten Objekte in dieser „Welterbe-
Landschaft“. Erfahren Sie in unseren Führ-
ungen am Beispiel unseres Bergwerkes alles 
über die Bedeutung des Welterbetitels und 
über Hintergründe zur Montanregion Erzge-
birge/ Krušnohoří. Beginn der Führungen 
durch das Silberbergwerk „Im Gößner“: 11 + 
12:30 + 14 + 15:30 Uhr

www.annaberg-buchholz.de/erzgebirgsmuseum

1484 - vom Guldengroschen zum Taler

Erzgebirgsmuseum mit Silberbergwerk „Im 
Gößner“, Große Kirchgasse 16, 09456 Anna-
berg-Buchholz, Tel. 03733 23497

Eine Sonderausstellung zum Münzwesen von 
Annaberg und Buchholz anlässlich des 31. 
Mitteldeutschen Münzsammlertreffens 2024 
Im Jahr 1484 wurde in Tirol die Idee geboren, 
den Goldgulden durch eine Silbermünze zu 
ersetzen und damit heimische Rohstoffe besser 
nutzbar zu machen. Diese Idee konnte auch in 
Sachsen dank der reichen Silberfunde u.a. am 
Schreckenberg in die Tat umgesetzt werden.

Welterbevermittlung und die Expothek 1.0 der 
Städtischen Museen 

01.06. - Internationaler Kindertag

02.06. - UNESCO-Welterbetag 
Welterbe erleben: Das Silberbergwerk „Im 
Gößner“

Erzgebirgsmuseum

Besucherbergwerk 
Markus Röhling Stolln

Verein Altbergbau „Markus-Röhling-Stolln“ 
Frohnau e.V.-Besucherbergwerk, Sehmatal-str. 
15,09456 Annaberg-Buchholz - OT Frohnau, 
Telefon 03733-52979, E-Mail info@roehling-
stolln.de, www.roehling-stolln.de, täglich 
geöffnet von 9:00 - 16:30 Uhr
Erste Führung 10 Uhr, nach Anmeldung auch 
ab 9 Uhr möglich, letzte Führung 16 Uhr ab 
mindestens 4 Personen | Die Führungsdauer 
beträgt ca. 1,5 Stunden.
Die Einfahrt beginnt mit der Grubenbahn, dann 
werden rund 600 m zu Fuß auf einen Rundweg 
zurückgelegt. Es sind drei kurze Treppen-
anlagen zu begehen. Die Temperatur im Stolln 
beträgt 8 bis 10 °C. Nach Hauptbetriebsplan 
dürfen Kinder erst ab 6 Jahre mit einfahren.

MehrGenerationenHaus (MGH) Annaberg

Aktuelle Öffnungszeiten:

Mo. & Mi.: 9 - 12:30 Uhr, Di. & Do.: 9 - 15 Uhr

Mo. - Fr.     7  - 16 Uhr und nach Vereinbarung
Für die Anmeldungen von Veranstaltungen und 
die Anfrage von Beratungs-, Hilfs- und Unter-
stützungsangeboten wenden Sie sich bitte an 
Frau Schreiter. Kontakt: E-Mail mandy.schreiter 
@cjd.de, Telefon 03733 / 679238

Aktuelle Öffnungszeiten:

Kontakt: Frau Spranger, E-Mail kerstin.spranger 
@cjd.de, Tel.: 03733 4289775 oder 4266991

Sozial- und Ausbildungskaufhaus „Clever“

Abgabe von Warenspenden: Während der 
Öffnungszeiten im Kaufhaus und zusätzlich 
Mo.-Fr. 8 Uhr - 14 Uhr in der Warenannahme 
oder nach Vereinbarung.

09456 Annaberg- Buchholz

MehrGenerationenHaus (MGH) Annaberg, 
CJD Annaberg-Buchholz,  Frohnauer Gasse 17

Frohnauer Gasse 17, 09456 Annaberg- B.

Die Gesundmacher
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Stadtbibliothek 

E-Mail: stadtbibliothek@annaberg-buchholz.de 
Mediensuche: www.annaberg.bbopac.de
Onleihe: www.onleihe.de/saechsischerraum
Öffnungszeiten: Mo, Do und Fr: 12 - 18 Uhr
Di: 10 - 18 Uhr

Klosterstraße 5, 09456 Annaberg-
Buchholz, Telefon: 03733-22030, 

Fax: 03733-28 85 08

Unsere Termine: 

CrimeTime - Krimilesung „Erzgebirgsstürme“ 
mit Karl-Heinz Binus 

Vorlesezeit in der Stadtbibliothek (jeden 1. Do. 
im Monat): 02.05. - 16:30 - 17 Uhr

Treppenhausausstellung - „Die Kunst liegt im  
Auge des Betrachters“ von Sandra Müller-
Löser - Die Ausstellung kann zu den Öffnungs-
zeiten kostenfrei angeschaut werden. 

Bücherflohmarkt - Vom 29.04. -11.05.2024 
kann im historischen Veranstaltungsraum der 
Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz innerhalb 
der regulären Öffnungszeiten wieder in einer 
bunten Mischung aus gebrauchten und 
geschenkten Medien gestöbert werden.

Gratis-Comic-Tag für Kids - Die Stadtbiblio-
thek beteiligt sich erstmalig am Gratis Comic-
Tag fürs Kids am 11.05.2024. Teilnehmende 
Comic-Verlage produzieren eigens für diesen 
Tag zahlreiche Comic-Hefte, die bei uns 
kostenlos abgeholt werden können. Für Kinder 
bis 12 Jahre. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Bibo-Gaming-Treff: Spiel gemeinsam statt 
einsam!: 30.05. von 15 - 17:30 Uhr

Eine grausam entstellte Person wird unter einer 
umgestürzten Fichte aufgefunden. Erst die 
Suche in der Vermisstendatei und ein zahn-
forensischer Abgleich bringen Anhaltspunkte 
zur Identität. Das Opfer, ein erfolgreicher 
Unternehmer, hat sich ehrenamtlich für Wind-
kraftanlagen eingesetzt. In „Erzgebirgsstürme“ 
wendet sich Karl-Heinz Binus dem Klima-
wandel auf der regionalen Ebene zu und macht 
bewusst, dass auch das Erzgebirge mit immer 
häufigeren Starkniederschlägen, Stürmen und 
Orkanen nicht gefeit ist.

Ticketverkauf über die Tourist-Information 
Annaberg-Buchholz, 03733 19433 | tourist-
info@annaberg-buchholz.de

Fr., 24.05. | 18:30 Uhr Stadtbibliothek Anna-
berg-Buchholz, Eintritt: 5 € / 3 € ermäßigt

ADAM-RIES-MUSEUM

Ahnenlisten / Stammbäume können mitge-
bracht werden

Annaberger Rechenschule

Johannisgasse 23, 09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: 03733 22186, E-Mail: info@adam-ries-
bund.de, www.adam-ries-museum.de 

Reguläre Öffnungszeiten: Di - Fr: 10 - 16 Uhr, 
Sa: 12 - 16 Uhr, (Schließtage: So., Mo., 1. Mai) 
Sonderöffnungszeiten Feiertage: Himmelfahrt, 
Pfingstsonntag/ Internationaler Museumstag: 
jeweils 12 - 16 Uhr
Ab sofort stehen Audioguides in deutscher, 
englischer und tschechischer Sprache zur 
Verfügung.

Voranmeldung erforderlich
Adam-Ries-Bibliothek Voranmeldung erforder-
lich, Präsenzbibliothek mit den Schwer-
punkten Mathematik und Genealogie

Gruppen / Führungen auf Voranmeldung

Genealogische Sprechstunde
Um telefonische Voranmeldung wird gebeten.
Termine: 10.05., 14.06., 12.07., 09.08. jeweils 
15 bis 16 Uhr, Ort: Rechenschule des Adam-
Ries-Hauses, Leitung: Ralf Graupner, Vor-
standsmitglied Adam-Ries-Bund e. V.

Die Beratungsstelle Annaberg-Buchholz, 
Gabelsbergerstr. 6 (AWO), Haus B führt jeden 
Donnerstag von 9 - 12 und 13 - 16 Uhr die 
Mietrechtsberatung durch. Tel. 03733 1880511 
oder 0152 02326036

DMB-Mieterverein Südsachsen e. V. 

Europe Direct Erzgebirge 
Europe Direct Erzgebirge Tel.: +49 (0) 3733 
145112, Email: kontakt@wfe-erzgebirge.de, 
www.euinfo.wfe.eu, Wirtschaftsförderung 
Erzgebirge GmbH

Besucherbergwerk Dorotheastollen/
Himmlisch Heer Cunersdorf

Unsere Adresse: Besucherbergwerk Dorothea-
stollen/Himmlisch Heer Cunersdorf, Doro-
theenstraße 8, 09456 Annaberg-Buchholz

web: www.dorotheastollen.de

Unsere Angebote:  „Führung mit Bootsfahrt“ 
ca. 1,5h und der „Kleine Rundgang“ ca.1,5h - 
2h. Beide Führungen werden, während unserer 
Öffnungszeiten, von Montag bis Freitag von 9 
bis 14 Uhr und Samstag 10 und 14 Uhr für 
Personen ab 6 Jahre angeboten. 
Die Sonder- und Erlebnisführung „Große Run-
de“, ca. 5-6h, ist nur unter vorheriger Anmel-
dung (Tel.: 03733 66218) für Personen ab 12 
Jahre möglich.

E-Mail: contact@dorotheastollen.de
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30.04. 8 - 12 Uhr Floorballturnier der Förderschulen

 15 Uhr   Kreisoberliga:Herren II - SV 1990 Tirol Dittmannsdorf/W.

 11 Uhr   Landesklasse: B-Junioren - FC Stollberg

Silberlandhalle Annaberg-Buchholz

VfB Annaberg 09 e.V. Sportplatz „Kurt Löser“

Sport / Turniere / Veranstaltungen

07.05. 9 - 13 Uhr Landesfinale der Förderschulen „Risiko raus“  Kampagne

Punktspielsaison beendet

Handballclub Annaberg-Buchholz „Silberlandhalle“

 

 11 Uhr  Landesklasse: D-Junioren - FC Stollberg
28.04. 11 Uhr   Landesklasse: C-Junioren - ESV Lok Zwickau

27.04. 9 Uhr   Kreisklasse: E-Junioren - SG 47 Wolkenstein

04.05. 9 Uhr   Kreisklasse: E-Junioren - ATSV Gebirge/Gelobtland 2

05.05. 10:30 Uhr  Landesklasse: A-Junioren - SpG Reichenbach
 12:45 Uhr  Kreisoberliga: Herren II - Neustädtler SV

12.05. 10:30 Uhr  Landesklasse: A-Junioren - SV Eiche Reichenbrand
 13 Uhr   Landesklasse: C-Junioren - VFC Plauen 2

ESV Buchholz Sportplatz „Neu Amerika“

28.04. 15 Uhr   1.Kreisklasse: Herren - SV Großrückerswalde II

 15 Uhr   Landesklasse: Herren - FSV Limbach-Oberfrohna

12.05. 15 Uhr   1.Kreisklasse: Herren - SpG Heidersdorf/Olbernhau 2

Geyersdorfer SV 1885 Abt. Tischtennis

Punktspielsaison beendet

Tischtennisclub Annaberg Turnhalle im „Sportpark Grenzenlos“, Barbara-Uthmann-Ring

11.05. 10:30 Uhr  Landesklasse: B-Junioren  - SpG Marienberg/Pockau-Lengefeld

27.04. 8 - 16 Uhr  Rangliste 5  Turnier U11-U19

Punktspielsaison beendet

12.05. 8 - 12 Uhr Rangliste 3  Damen

Badmintonverein Annaberg e.V. Turnhalle im „Sportpark Grenzenlos“, Barbara-Uthmann-Ring

04.05. 8 - 16 Uhr Rangliste 4  Turnier U11-U19

Talstraße 8-10, Tel.: 44953, Fax: 429 516, E-mail: sport@annaberg-buchholz.de
Öffnungszeiten: täglich 7.00 - 22.00 Uhr für den Schul- und Vereinssport

KUNSTKELLER

www.kunstkeller-annaberg.de

33 Künstler*innen + Schüler*innen
vom 15.06. - 15.09.

Ausstellungseröffnung: 15.06. - 17 Uhr

Ausstellung „SCHRIFT-BILD“ 

Kunstkeller Annaberg e.V., Wilischstr. 11, 
09456 Annaberg-Buchholz

Studienraum Carlfriedrich Claus

www.carlfriedrich-claus.de, Besucheranmeld-
ung unter Tel. 0151- 36152444 oder info@ 
carlfriedrichclaus.de

04.05.2024 - 19:30 Uhr: Musikalische 
Lesung mit Texten zu Claus & Garnier

Johannisgasse 10 · 09456 Annaberg-Buchholz

Atelier Rosa
Wolkensteiner Straße 8, 09465 Annaberg-B.

Do.: 17-19 Uhr Offenes Atelier Erwachsenen-
kurs, Infos unter: Tel. 03733 4196552 oder 
Facebook Sabine Sachs

Di.: 9 - 11 Uhr Offenes Atelier Erwachsenen-
kurs; Di.:14-16 Uhr Offenes Atelier „Kunst-
kinder Annaberg- Buchholz e.V.“; (In den 
Winterferien ist das Atelier geschlossen. Der 
angebotene Workshop ist ausgebucht!) 

ABC-Galerie
Barbara Uthmann-Ring 155, 09456 Annaberg-
Buchholz, Öffnungszeiten: tägl. 11 - 17 Uhr

Im Barbara-Uthmann Wohngebiet verbirgt sich 
ein Schatz für Kunstliebhaber: die ABC-
Galerie. Diese bietet den Gästen seit Mitte 
April eine neue und ganz besondere Aus-
stellung unter dem Motto „Heitere Begeg-
nungen“. Hierbei dürfen sich die Besucher auf 
einen faszinierenden Einblick in die Bilder-
welten des Buchillustrators und Karikaturisten 
Karl Schrader (1915-1981) freuen. Liebens-
wert, frech und voller Anspielungen, die zum 
Nach- und Weiterdenken anregen - so lassen 
sich die Karikaturen von Karl Schrader wohl am 
besten beschreiben. Ein Name, der auch vielen 
in heimischen Bücherregalen begegnet, sei es 
in Form von Illustrationen für „Der Struwwel-
peter“ mit Texten von Hansgeorg Stengel oder 
in anderen literarischen Werken.
Die Ausstellung ist täglich von 11 bis 17 Uhr 
geöffnet und lädt dazu ein, sich von Schraders 
einzigartigem Stil einnehmen zu lassen. Die 
ABC-Galerie, zu finden in der „Alten Schule“ 
im Barbara-Uthmann-Ring 155, verspricht bis 
zum 1. Oktober 2024 mit der aktuellen Aus-
stellung wieder ein inspirierendes und unver-
gessliches Kunsterlebnis.

 : Neues KonsulatNEU
Neue Location: Unteren Badergasse 3, 09456 
Annaberg-Buchholz, 
E-Mail:  Vorsitzende: lichtfabrik@gmx.net,
Marlen Einhorn & Clemens Leibelt 

Verbraucherzentrale Sachsen für Sie vor Ort! 
Auch in diesem Jahr macht der Beratungsbus 
der Verbraucherzentrale Sachsen einmal im 
Monat einen Stopp in Annaberg-Buchholz. Zu 
finden ist der Beratungsbus jeden 4. Dienstag 
im Monat in der Zeit von 9 - 12 Uhr und 13 - 16 
Uhr auf dem Marktplatz in Annaberg-Buch-
holz. An folgenden Terminen ist die Ver-
braucherzentrale vor Ort: 21.05., 25.06., 
23.07., 27.08., 24.09., 22.10. und  26.11.2024
Verbraucher können den Tourenplan am 
besten online unter www.verbraucherzentrale-
sachsen.de/beratungsbus einsehen und einen 
geeigneten Beratungstermin telefonisch unter 
0341 6962929 oder 03744 219641 buchen. 
Das erspart Wartezeiten, denn die Beratung vor 
Ort ist sowohl mit als auch ohne Termin 
möglich.

Verbraucherzentrale Sachsen
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Theater der Dichtung
   Schuldig oder nicht schuldig?
Leseabend mit Juli Zeh
   AK 5 €, 3€ ermäßigt
  www.winterstein-theater.de

Fr. 03. Mai - 20 Uhr

@ Erzhammer - Tresengespräch unterwegs
   Inklusion leben
Eintritt frei
   

Mi. 08. Mai - 19 Uhr

Fainest Idea
   Support: Borgzinner
VVK 15 € zzgl. Gebühr, AK 20 €
www.instagram.com/faintest_idea
www.instagram.com/borgzinner_punx
   

Sa. 01. Juni - 21 Uhr

UFOMAMMUT
   25th Anniversary Tour
Support: Wolves of Saturn
VVK 18 € zzgl. Gebühr, AK 23 €
www.ufomammut.com
   

Mi. 05. Juni - 21 Uhr

Kontrovers vor Ort - Frag´ die KI! 
   Nutzen und Grenzen Künstlicher Intelligenz
in Alltag und Beruf
Eintritt frei, www.slpb.de/veranstaltungen/
kontrovers-vor-ort

Di. 14. Mai - 19 Uhr

Jugend- & Kulturzentrum Alte Brauerei Annaberg e.V. 
Geyersdorfer Str.34, 09456 Annaberg-B., Mail: info@altebrauerei-annaberg.de, www.soziokultur-annaberg.de

Vielzählige Veranstaltungsangebote finden Sie unter 
www.soziokultur-annaberg.de/veranstaltungen

Regelmäßige Veranstaltungen

Dienstag  ab 14 Uhr - Offene Skatrunde für Jung & Alt (14-tägig); 18 - 23 Uhr - Tischrollenspiel Pen & Paper

Freitag   17 - 22 Uhr - INNPOINT (offener Jugendmedientreff für Jugendl. ab 12 J.)

Montag  18 - 20 Uhr - Creative School (Zeichenkurs); 19 - 20:30 Uhr - Chorprojekt HEART CHOR (nicht in den Ferien)

Donnerstag  16:15 - 17:15 Uhr - Blender-Kurs (3D-Modeling) (nicht in den Ferien); ab 18:30 Uhr - Volxküche (VOKÜ) + Tischtennis
Mittwoch  ab 14 Uhr - Muttitreff (14-tägig); 15 - 17 Uhr - Smartphone-Stammtisch (1x monatlich) 

Fahnenflucht Trümmer Tour 2024
   Support: Endstation Chaos + Valy & The Vodkas
   VVK 15 € zzgl. Gebühr, AK 20 €
   www.fahnenflucht.com, 

Sa. 04. Mai - 21 Uhr

IC Falkenberg Solo - Komm an Land 
   VVK 25 € zzgl. Gebühr, AK 33 €
   www.icfalkenberg.de

So. 26. Mai - 18 Uhr

Jesse Redwing  
   VVK 18 € zzgl. Gebühr, AK 23 €
   www.jesseredwing.online

Sa. 11. Mai - 21 Uhr

Sarah Lesch - Gute Nachrichten Tour 2024
   VVK 30 € zzgl. Gebühr, AK 40 €
 www.sarahlesch.de

Sa. 18. Mai - 20 Uhr

Vorverkauf: Di. - Fr. 14 - 18 Uhr (Tel.: 03733 4285817), 

  Gitarrenunterricht: in Absprache (0172 4451987)

Öffnungszeiten:  Café für alle:  Di. + Mi. 15 - 21 Uhr; Do. + Fr. 15 - 23 Uhr (Tel.: 03733 4269868)

Kurse/Angebote: Schlagzeugunterricht: in Absprache (0171 7260825)

Kinder- und Familienfest 
   
Eintritt frei

Mi. 01. Mai - 14 Uhr

Fit & Fun

Diakonie Erzgebirge

www.diakonie-erzgebirge.de 

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 
Annaberg, Barbara-Uthmann-Ring 157/158, 
09456 Annaberg-B., Tel.: 03733 14341-48
pskb.ana@diakonie-erzgebirge.de

Öffnungszeiten: Mo./Do. 8 -15.30 Uhr, Di. 12-
17 Uhr, Mi. 12 -15.30 Uhr & Freitags nach Ver-
einbarung Unsere Angebote: Beratung, Ver-
mittlung, offene Begegnungsstätte mit regel-
mäßigen Gruppenangeboten, intensive Ko-
operation mit Netzwerkpartnern

CVJM Annaberg e. V.

Angebote in der „Kleinen Kirchgasse“:

Angebote im „Alten Schafstall“:
Kinder bis 14 Jahre: Di.-Fr. 14 - 17.30 Uhr; 
Teens ab 14 Jahre: Di.-Do. 16 - 21 Uhr, Fr. 16 - 
22 Uhr; Jugendliche ab 18 Jahre: Di.- Do. 18 - 
21 Uhr, Fr. 18 - 22 Uhr; 

Aktuelle und viele weitere Programme hängen 
in den Häusern aus oder sind auf der Home-
page zu finden! www.cvjm-annaberg.de   

Jungschar Mädchen: Do. 17 Uhr; Jugend-
gruppe: Mi. 17:30 Uhr im Jugendraum Kl. 
Kirchgasse 18

Öffnungszeiten in der Schulzeit: Mo./Fr.: 11:30 
- 17 Uhr, Di./Do.: 11:30 - 19:30 Uhr, Mi. 11:30 
- 17:30 Uhr Fr.: 11:30 - 17 Uhr - besondere 
Angebote: Mo.: Gitarrenunterricht, 15 Uhr 
Fitnesstudio, Di.: Kochkurs Juniorpfanne; 17 - 
19:30 Uhr Mädchenabend (ab 9 Jahre), Mi.: 16 
Uhr „Leuchtturm“; Do.: Bastelzeit, 17- 19:30 
Uhr Jungsabend (ab 8 Jahre); Fr.: 14 Uhr Fuß-
ball in der Turnhalle

Kindertreff Stadtmitte-Annaberg

Schwimmverein 07 Annaberg-Buchholz e.V.

Mehr Infos zum Verein unter 
www.schwimmverein-annaberg.de
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Kontakt: Ortsvorsteher Volker Krämer
Tel. 0173 9074151       

Kontakt: Ortsvorsteher Thomas Siegel
Tel. 0160 96803858 

Kontakt: Ortsvorsteher Kai Walther
Tel. 0162 9009389 

Die Termine der Ortschaftsratssitzungen für das Jahr 2024 sind unter folgendem Link  einsehbar.www.ris-annaberg-buchholz.zv-kisa.de

Stadtanzeiger 04/2024

Die Mitglieder trafen sich auf Einladung des 
Ortswehrleiters im FF Depot, um das Ergebnis 
des aktuellen Brandschutzbedarfsplans zu 
diskutieren.

Am 13. März 2024 fand die 57. Sitzung des 
Ortschaftsrates Cunersdorf statt. 

Veranstaltungen

Weiteres in der Zusammenfassung. (siehe 
unten)

Zu Christi Himmelfahrt, am 9. Mai 2024 um 
10.00 Uhr, findet ein Gottesdienst am Wald-
hausgelände mit anschließendem Imbiss statt. 
Bei Schlechwetter wird der Gottesdienst in die 
Kirche verlegt.

Am Pfingstsonntag, dem 19. Mai 2024, findet 
um 9.00 Uhr der Pfingstgottesdienst in der 
Kirche statt.

Am 25. März 2024 trafen sich die Mitglieder 
des Ortschaftsrates Geyersdorf zu ihrer 47. 
Sitzung im ehemaligen Geyersdorfer Rathaus.
Ortstafeln
OV Thomas Siegel präsentierte die neu ange-
fertigten Ortstafeln, die, aus den Richtungen 
Annaberg und Mildenau kommend, dem-
nächst aufgestellt werden sollen. Im Zuge des 
Aufstellens wird der Sockel aus Richtung Anna-
berg ebenfalls mit erneuert.

OV Siegel informierte, dass die Maßnahme im 
letzten Technischen Ausschuss vergeben 
wurde. Mit aufgenommen wurde zusätzlich 
nun die Erneuerung der Brücke am Langer-
mühlweg i. H. v. 100.000,- €. Die Baumaß-
nahme wird mit 100% gefördert, Baubeginn ist 
demnächst. 

Vormerken: 30. April - Hexenfeuer auf dem 
Sportplatz ab 18 Uhr, 18:30 Uhr Lampion-
umzug, 19 Uhr Anzünden des Feuers

OV Siegel teilt im Zuge der geplanten Veran-
staltung mit, dass die Verköstigung der Be-
sucher zum größten Teil über die Vereine/ 
Feuerwehr abgedeckt werden soll.

Personennahverkehr Pöhlbergsiedlung
In der letzten Sitzung gab es von Anwohnern 
der Pöhlbergsiedlung die Anfrage nach einem 
Anschluss an den Personennahverkehr. Herr 
Vießmann hat die Anfrage an den Fachbereich 
Bau weitergeleitet. Es wurde festgestellt, dass 
herkömmliche Busse aufgrund von Wende-
möglichkeiten nicht geeignet sind. Die weitere 
Planung hängt davon ab, den Landkreis und die 
RVE von der Notwendigkeit eines kleineren 
Verkehrsmittels zu überzeugen. Eine „Not-
lösung“ mit einem Kleinbus wäre wahrschein-
lich nicht praktikabel, da es zu wenige An-
wohner gibt. OV Siegel schlägt außerdem 
hinsichtlich der Verbindung Geyersdorf / 
Annaberg-Buchholz vor, die bestehenden 
Haltestellen im OT Geyersdorf zu den 
regulären Stadtverkehrstarifen zu nutzen, was 
die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stadt-
verkehrslinie überflüssig machen würde.
Veranstaltung Pöhlbergsiedlung

Bauabschnitt Dorfstraße 3. BA

Außerdem stellt OV Siegel die abgestimmten 
Entwürfe für die Kalender vor, die auf die 
Veranstaltung hinweisen sollen und auch unter 
anderem das Spendenkonto enthalten. Auch 
wird weiterhin das Programm an den einzelnen 
Tagen besprochen.

Die Stadt Annaberg-Buchholz beauftragte eine 
externe Firma, den Brandschutzbedarfsplan, 

In den jüngsten Sitzungen der Ortschaftsräte 
von Cunersdorf, Frohnau und Geyersdorf 
s tanden umfassende Gespräche zum 
Brandschutzbedarfsplan im Mittelpunkt. Die 
jeweiligen Ortswehrleiter waren ebenfalls 
anwesend, wobei die Sitzung in Cunersdorf im 
Feuerwehrdepot stattfand.

der alle 5 Jahre aufgestellt werden muss, zu 
erstellen. Dieser Plan dient als Grenz-
wertfunktion zur Bewertung der Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr. Dabei wurden 
Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit als 
maßgebliche Kriterien berücksichtigt.
Der Entwurf des Brandschutzbedarfsplans 
wurde anschließend mit den Stadträten 
erörtert. Sowohl der Stadtwehrausschuss als 

auch alle Ortswehrleiter setzten sich daraufhin 
intensiv mit dem Entwurf auseinander. 
Infolgedessen wurde der Plan auch in den 
Ortschaftsräten diskutiert. Aus allen fünf 
Wehren wurden Stellungnahmen zum Entwurf 
an die Stadtverwaltung übermittelt. Diese 
bilden nun die Grundlage für weitere 
Gespräche und Entscheidungen in diesem 
wichtigen Bereich.

Diskussion zum Brandschutzbedarfsplan in den Ortschaftsratssitzungen 

Am 21. März 2024 fand die 47. Sitzung des 
Ortschaftsrates Frohnau statt.

Holger Trautmann, Fachbereichsleiter Innere 
Verwaltung der Stadt Annaberg-Buchholz, 
informiert zu einer Anfrage von Karlheinz 
Wohlgemuth zu zwei ehemaligen Frohnauer 
Bürgern, die nachweislich Verfolgte und Opfer 
des Nationalismus waren, ob ein sichtbares An-
denken im Ortsteil möglich wäre. Das Archiv 
konnte zu den benannten Personen Hinter-
grundinformationen recherchieren.

OV Walther schlug vor, dass sich zunächst die 
Ortschronisten mit dem Thema befassen sollten 
und mögliche lebende Nachfahren/Ange-
hörige ermitteln. OR Lutz Müller übernimmt 
diese Aufgabe und schlägt vor, anschließend 
mit den möglicherweise noch lebenden 
Angehörigen Kontakt aufzunehmen.
Nach einer kurzen Diskussion der Ortschafts-
räte besteht Einigkeit, dass der Hintergrund 
zunächst genauer erforscht und das Einver-
ständnis eventuell noch lebender Angehöriger 
eingeholt werden sollte, bevor man über 
weitere Schritte eines öffentlichen Gedenkens 
nachdenkt.

Anfragen und Informationen
Der sich in Frohnau befindliche Grenzstein 
Annaberg/Geyersdorf wird in Kürze an den 
Ortsvorsteher von Geyersdorf übergeben.

Die neu entstandene Räumlichkeit Dorfklub 
kann auch für Vereinsarbeit oder private 
Anlässe gemietet werden. Anfragen sind an den 
Ortsvorsteher zu richten.

Nächste Termine: 
AG Wolle im Dorfklub - alle 4 Wochen - Termin 
im Mai : 2. Mai 
Klöppeln mit Bea - alle 2 Wochen - Termine im 
Mai: 7./21. Mai 
Beide Angebote werden bislang gut ange-
nommen, die Kursleiter freuen sich jedoch 
immer über neue Teilnehmer.

Nicht verpassen!
Hexenfeuer in der Nähe des Schreckenberges, 
Straße nach der Krönung
18.00 Uhr Fackelumzug ab FFW Depot
20.30 Uhr spektakuläre Entzündung

Weitere Veranstaltung - Sportplatz:
30. April 2024 - Kindernachmittag ab 16 Uhr 
Treff 19 Uhr zum Fackelumzug & Maibaum-
aufstellen sowie Entzünden des Höhenfeuers


